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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN

Errichtung der „Habicht Stiftung“

Bekanntmachung  
des Ministeriums des Innern und für Kommunales 

Vom 21. Januar 2026

Auf Grund des § 15 des Stiftungsgesetzes für das Land Bran- 
denburg (StiftGBbg) vom 30. Juni 2022 (GVBl. I Nr. 18), das 
durch Artikel 42 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl. I Nr. 9 
S. 19) geändert worden ist, wird hiermit die Anerkennung der 
„Habicht Stiftung“ mit Sitz in Altlandsberg als rechtsfähig öf-
fentlich bekannt gemacht.

Stiftungszweck ist die Unterstützung und Versorgung der Fami-
lie Habicht, also der Stifter und deren Abkömmlinge und sons-
tige Familienangehörige.

Die gemäß §  4 Absatz  1 StiftGBbg zuständige Verwaltungs-
behörde für die Anerkennung einer Stiftung mit Sitz im Land 
Brandenburg, das Ministerium des Innern und für Kommuna-
les, hat die Anerkennung der Rechtsfähigkeit mit Urkunde vom 
21. Januar 2026 erteilt.

4	 Abstimmung der Maßnahmen

5	 Höhe der Aufwendungen

6	 Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln

7	 Prüfungsrecht der Finanzbehörden

8	 Gebührenpflicht

9	 Bescheinigungsbehörde

10	 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Die Inanspruchnahme der Steuervergünstigungen für Auf-
wendungen für Herstellungs- und Erhaltungsmaßnahmen an 
eigenen schutzwürdigen Kulturgütern, die weder zur Einkunfts-
erzielung noch zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden (§ 10g 
des Einkommensteuergesetzes [EStG]), setzt eine Bescheini- 
gung der zuständigen Bescheinigungsbehörde voraus.

1	 Bescheinigungsverfahren

Die Bescheinigung, die objektbezogen ist, muss die Eigen-
tümerin beziehungsweise der Eigentümer eines Kulturgutes 
im Sinne der Tz.  2 schriftlich per Formular (Anlage  1) oder 
elektronisch über den hierfür vorgesehenen Dienst im bereit-
gestellten Online-Portal beantragen. Die Bescheinigung hat 
dem Muster  2 (Anlage  2) zu entsprechen. Eine Zusammen-
fassung mit anderen Bescheinigungen ist nicht möglich. An 
eine Vertretung kann eine Bescheinigung nur erteilt werden, 
wenn eine wirksame Vertretungsbefugnis vorliegt.

Die Bescheinigungsbehörde hat zu prüfen,

1.	 ob die Maßnahmen

a)	 an einem Kulturgut im Sinne des § 10g Absatz 1 Satz 2 
EStG durchgeführt worden sind (vergleiche Tz. 2),

b)	 erforderlich waren (vergleiche Tz. 3),
c)	 in Abstimmung mit der zuständigen unteren Denkmal-

schutzbehörde durchgeführt worden sind (vergleiche 
Tz. 4),

2.	 in welcher Höhe Aufwendungen, die die vorstehenden 
Voraussetzungen erfüllen, angefallen sind (vergleiche Tz. 5),

3.	 inwieweit Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln durch die 
für Denkmalpflege oder das Archivwesen zuständige Be-
hörde bewilligt worden sind oder nach Ausstellung der Be-
scheinigung bewilligt werden (vergleiche Tz. 6).

Die Bescheinigung unterliegt weder in rechtlicher noch in tat-
sächlicher Hinsicht der Nachprüfung durch die Finanzbehörden 
und Finanzgerichte. Es handelt sich hierbei um einen Ver-
waltungsakt in Form eines Grundlagenbescheides, an den die 

Bescheinigungsrichtlinien zur Anwendung 
des § 10g des Einkommensteuergesetzes

Gemeinsamer Runderlass 
des Ministeriums für Wissenschaft,  

Forschung und Kultur und 
des Ministeriums der Finanzen und für Europa 

Vom 26. Januar 2026

Zur Erteilung von Bescheinigungen zur Anwendung des § 10g 
des Einkommensteuergesetzes (EStG) wird mit Zustimmung 
des Ministeriums der Finanzen und für Europa bekannt ge-
geben:
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Finanzbehörden im Rahmen des gesetzlich vorgegebenen Um-
fangs gebunden sind (§ 171 Absatz 10 in Verbindung mit § 175 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung [AO]).

Ist jedoch aus Sicht der Finanzbehörde offensichtlich, dass die 
Bescheinigung für Maßnahmen erteilt worden ist, bei denen die 
gesetzlichen Voraussetzungen nicht vorliegen, hat die Finanz-
behörde ein Remonstrationsrecht, das heißt, sie kann die Be-
scheinigungsbehörde zur Überprüfung veranlassen sowie um 
Rücknahme oder Änderung der Bescheinigung nach Maßgabe 
des § 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) bitten. 
Die Bescheinigungsbehörde ist verpflichtet, dem Finanzamt 
von der Rücknahme oder Änderung der Bescheinigung Mit-
teilung zu machen (§ 4 der Verordnung über Mitteilungen an 
die Finanzbehörden durch andere Behörden und öffentlich-
rechtliche Rundfunkanstalten [Mitteilungsverordnung - MV]).

Die bescheinigten Aufwendungen können steuerrechtlich je-
doch nur berücksichtigt werden, wenn auch die weiteren steuer-
rechtlichen Voraussetzungen, die durch die zuständige Finanz-
behörde geprüft werden, vorliegen (vergleiche Tz. 7).

Auf das Prüfungsrecht der Finanzbehörden ist in der Be-
scheinigung zwingend hinzuweisen.

Um der Eigentümerin beziehungsweise dem Eigentümer 
frühzeitig Klarheit über den Inhalt der zu erwartenden Be-
scheinigung zu geben, kann die Bescheinigungsbehörde 
bereits eine Zusicherung nach §  38 VwVfG über die zu er-
wartende Bescheinigung geben. Eine verbindliche Auskunft 
über die voraussichtliche Bemessungsgrundlage der Steuer-
vergünstigung kann nur die zuständige Finanzbehörde bei Vor-
liegen einer Zusicherung der Bescheinigungsbehörde über den 
zu erwartenden Inhalt der Bescheinigung unter den allgemeinen 
Voraussetzungen für die Erteilung einer verbindlichen Aus-
kunft durch die Finanzbehörden geben (§ 89 Absatz 2 ff. AO in 
Verbindung mit § 2 Absatz 1 der Steuer-Auskunftsverordnung).

Die Zusicherung hat den Hinweis zu enthalten, dass allein die 
zuständige Finanzbehörde prüft, ob steuerlich begünstigte Auf-
wendungen für Herstellungs- oder Erhaltungsmaßnahmen im 
Sinne des § 10g EStG oder hiernach nicht begünstigte andere 
Kosten vorliegen.

Die Zusicherung ist keine Bescheinigung im Sinne des § 10g 
Absatz  3 EStG. Sie ist nicht zur Vorlage geeignet, um die 
Steuerbegünstigung in Anspruch zu nehmen.

2	 Kulturgüter im Sinne des § 10g Absatz 1 Satz 2 EStG

2.1	 Prüfungsumfang der Bescheinigungsbehörde

Die zuständige Behörde hat zu bescheinigen, dass

-	 das Gebäude oder der Gebäudeteil nach §  2 Absatz  2  
Nummer  1 des Brandenburgischen Denkmalschutzgeset- 
zes (BbgDSchG) ein Baudenkmal/Kulturdenkmal ist,

-	 Gebäude oder Gebäudeteile, die für sich allein nicht die 
Voraussetzungen für ein Baudenkmal erfüllen, aber Teil 
einer nach § 2 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 4 

BbgDSchG als Einheit geschützten Gebäudegruppe oder 
Gesamtanlage (Denkmalbereich) sind,

-	 die gärtnerische, bauliche oder sonstige Anlage, die 
kein Gebäude oder Gebäudeteil ist, nach § 2 Absatz 2 
Nummer  1 BbgDSchG unter Schutz steht oder ge-
mäß §  2 Absatz  2 Nummer  2 in Verbindung mit §  4 
BbgDSchG Teil eines Denkmalbereichs ist,

-	 Mobiliar, Kunstgegenstände, Kunstsammlungen, wissen-
schaftliche Sammlungen, Bibliotheken oder Archive

-	 sich seit mindestens 20 Jahren im Besitz der Familie 
der steuerpflichtigen Person befinden oder

-	 als nationales Kulturgut in ein Verzeichnis national 
wertvollen Kulturgutes nach § 7 Absatz 1 des Kultur-
schutzgesetzes vom 31.  Juli 2016 (BGBl.  I S.  1914) 
eingetragen sind und

-	 ihre Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Ge-
schichte oder Wissenschaft im öffentlichen Interesse 
liegt.

2.1.1	 Begriffsbestimmungen

Unter den Begriffen Denkmalbereich/Gesamtanlagen im 
Sinne dieser Richtlinien sind alle Begriffe zu verstehen, die 
nach § 2 Absatz 2 Nummer 2 BbgDSchG als solche gelten. All-
gemein bestehen jene aus Gebäuden oder Gebäudeteilen, die für 
sich allein nicht die Voraussetzung für ein Baudenkmal erfüllen. 
Es handelt sich dabei um Gruppen räumlich, architektonisch 
oder funktionell aufeinander bezogener Gebäude und Außen-
räume. Dazu gehören zum Beispiel denkmalgeschützte Orts-
grundrisse, Straßen-, Platz- und Ortsbilder.

Gärtnerische Anlagen sind historische Park- und Garten-
anlagen, Alleen sowie sonstige Zeugnisse der Garten- und 
Landschaftsgestaltung, die Gegenstand des Denkmalschutzes 
sind. Dazu gehören auch die in die gärtnerische Anlage ein-
bezogenen baulichen Anlagen, soweit diese nicht eigenständig 
unter Schutz gestellt sind (zum Beispiel Freitreppen, Balust-
raden, Pavillons, Mausoleen, Anlagen zur Wasserregulierung, 
künstliche Grotten, Wasserspiele, Brunnenanlagen).

Bauliche Anlagen sind solche im Sinne von § 2 Absatz 2 Num-
mer 1 BbgDSchG, die keine Gebäude oder Gebäudeteile sind 
(zum Beispiel Brücken, Befestigungen). Die bauliche Anlage 
selbst muss Gegenstand des Denkmalschutzes sein. Zu den 
baulichen Anlagen gehören auch Teile von baulichen Anlagen, 
zum Beispiel Ruinen oder sonstige übriggebliebene Teile ehe-
mals größerer Anlagen.

Zu den sonstigen Anlagen gehören zum Beispiel Boden-
denkmale (§ 2 Absatz 2 Nummer 4 BbgDSchG) oder techni-
sche Einrichtungen (§ 2 Absatz 2 Nummer 1 BbgDSchG), die 
Gegenstand des Denkmalschutzes sind.

Mobiliar muss die Voraussetzungen des § 10g Absatz 1 Satz 2 
Nummer 4 EStG erfüllen. Zum Mobiliar gehört das bewegliche 
Inventar eines Gebäudes, wie zum Beispiel Teppiche, Tapisse-
rien, Musikinstrumente, Bibliotheken, Waffen sowie einzelne 
Werke der bildenden und angewandten Kunst. Es kann sich 



Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 6 vom 18. Februar 2026196

zum Beispiel um das Mobiliar berühmter Persönlichkeiten aus 
Kunst, Literatur und Politik handeln.

Kunstgegenstände sind Werke der bildenden Kunst (zum 
Beispiel Gemälde, Grafik), der Bildhauerkunst (zum Bei-
spiel Skulpturen) und angewandten Kunst (zum Beispiel Uhr-
macherwerke, Gold- und Silberschmiedearbeiten).

Kunstsammlungen sind eine Gesamtheit von Gegenständen, 
die zielgerichtet unter einer Themenstellung systematisiert 
zusammengeführt wurden, aus künstlerischen, wissenschaft-
lichen oder ästhetischen Prinzipien zusammengetragen wurden 
und die mehr als nur die Summe ihrer einzelnen Bestandteile 
darstellen und dadurch einen besonderen Wert gewinnen (Defi-
nition der Kultusministerkonferenz). Kunstsammlungen in die-
sem Sinne umfassen Kunstgegenstände im vorgenannten Sinn.

Wissenschaftliche Sammlungen umfassen Gegenstände, die 
nach wissenschaftlichen Interessen unter bestimmten Gesichts-
punkten zusammengestellt sind. Hierzu zählen zum Beispiel 
ethnographische, historische, numismatische oder naturwissen-
schaftliche Sammlungen.

2.1.2	 Unterschutzstellung von Kulturgütern im Sinne des 
§ 10g Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 3 EStG

Gebäude, Gebäudeteile, gärtnerische, bauliche oder sonstige 
Anlagen müssen Denkmal oder Teil eines Denkmals im Sinne 
des § 2 Absatz 2 Nummer 1 und 2 BbgDSchG sein.

Entfällt die öffentlich-rechtliche Bindung durch die Denkmal-
schutzvorschriften innerhalb des zehnjährigen Begünstigungs-
zeitraumes des §  10g EStG, ist dies der zuständigen Finanz-
behörde mitzuteilen (§ 4 MV).

Bei Wegfall der Denkmaleigenschaft ist eine steuerliche Be-
günstigung ab dem Kalenderjahr, das dem Zeitpunkt des Weg-
falls der Denkmaleigenschaft folgt, ausgeschlossen.

2.1.3	 Unterschutzstellung von Kulturgütern im Sinne des 
§ 10g Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 EStG

Ist das Kulturgut in ein Verzeichnis national wertvollen Kultur-
gutes oder ein Verzeichnis national wertvoller Archive ein-
getragen, braucht nicht bescheinigt zu werden, dass sich das 
Kulturgut seit mindestens 20 Jahren im Familienbesitz befindet. 
Mit der Eintragung steht fest, dass die Erhaltung im öffentli-
chen Interesse liegt.

Zur Familie sind alle Angehörigen im Sinne des § 15 AO zu 
rechnen; es kann sich aber auch um eine Familienstiftung han-
deln.

2.2	 Zugänglichmachung

Für alle Kulturgüter ist ferner nach entsprechender Vorlage einer 
textlichen Erklärung der Eigentümerin beziehungsweise des 
Eigentümers zu bescheinigen, dass sie in einem den Verhältnissen 
entsprechenden Umfang der wissenschaftlichen Forschung oder 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Ein den Verhält-
nissen entsprechendes Zugänglichmachen ist gegeben, wenn die 
Eigentümerin beziehungsweise der Eigentümer der zuständigen 
Bescheinigungsbehörde mitteilt, es bestehe die Möglichkeit, 

Wissenschaftlern und der interessierten Öffentlichkeit den Zutritt 
zu gestatten. Bewegliche Kulturgüter werden der Öffentlichkeit 
auch durch Leihgaben anlässlich von Ausstellungen oder wissen-
schaftlichen Arbeiten zugänglich gemacht. Stehen dem Zugang 
zwingende Gründe (zum Beispiel konservatorische Gründe) ent-
gegen, sind auch diese zu bescheinigen.

3	 Erforderlichkeit der Maßnahmen

3.1	 Inhalt der Bescheinigung

Es ist zu bescheinigen, dass die durchgeführte Maßnahme nach 
Art und Umfang

a)	 bei Gebäuden oder Gebäudeteilen zur Erhaltung als Bau-
denkmal,

b)	 bei Gebäuden oder Gebäudeteilen, die Teil eines Denkmal-
bereichs sind, zur Erhaltung des schützenswerten äußeren 
Erscheinungsbildes des Denkmalbereichs,

c)	 bei Bodendenkmalen und anderen Kulturgütern zu ihrer Er-
haltung

nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen der Denkmal-
pflege, des Archivwesens oder anderer öffentlich-rechtlicher 
Schutz- und Erhaltungsverpflichtungen erforderlich waren.

Zur Erhaltung des Kulturgutes erforderliche Maßnahmen sind 
solche, die die Eigentümerin beziehungsweise der Eigentümer 
im Rahmen der Erhaltungspflicht zum Beispiel nach § 7 Ab-
satz  1 BbgDSchG durchführen muss. Die Versicherung des 
Kulturgutes gehört nicht hierzu.

Wegen des Tatbestandsmerkmals der „Erforderlichkeit“ ist ein 
strenger Maßstab an die Aufwendungen zu legen. Es reicht nicht 
aus, dass die Maßnahmen aus fachlicher Sicht angemessen oder 
vertretbar sind, sie müssen zur Erhaltung des schutzwürdigen Zu-
stands, zum Beispiel auch zur Abwendung von Schäden, oder zur 
Wiederherstellung eines solchen Zustands unter fachlichen Ge-
sichtspunkten notwendig sein. Die Tatsache, dass zum Beispiel 
eine denkmalrechtliche Erlaubnis erteilt wurde, weil die Voraus-
setzungen hierfür vorlagen, entbindet nicht von der Prüfung, ob 
die Aufwendungen erforderlich sind. Die Erforderlichkeit der 
Maßnahmen muss sich aus dem Zustand des betreffenden Ob-
jekts vor Beginn der Baumaßnahmen und dem fachlich sinnvoll 
erstrebenswerten Zustand ergeben. Aufwendungen, die nicht der 
Eigenart des Objekts als Denkmal beziehungsweise Kulturgut 
entsprechen, sind danach nicht bescheinigungsfähig.

Maßnahmen, die ausschließlich durch das Zugänglichmachen 
des Kulturgutes für die Öffentlichkeit veranlasst werden (zum 
Beispiel Errichtung eines Kassenhäuschens oder Besucherpark-
platzes), gehören nicht dazu. Aufwendungen hierfür (zum Bei-
spiel auch Lohnkosten für Aufsichtspersonal) können nur mit den 
Einnahmen aus der Nutzung des Kulturgutes verrechnet werden.

3.2	 Merkmal „zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich“

An einem Gebäude oder Gebäudeteil sind auch Maßnahmen 
bescheinigungsfähig, die zu seiner sinnvollen Nutzung er-
forderlich sind. Das Merkmal ist erfüllt, wenn die Maßnahmen

-	 die Denkmaleigenschaft nicht oder nicht wesentlich beein-
trächtigen,
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Arbeitsleistung unentgeltlich beschäftigter Personen. Zu den 
bescheinigungsfähigen Aufwendungen gehören aber die auf 
begünstigte Maßnahmen entfallenden Lohn- und Gehaltskosten 
für eigene Arbeitnehmerinnen beziehungsweise Arbeitnehmer, 
Material- und Betriebskosten, Aufwendungen für Arbeitsgeräte 
sowie Gemeinkosten. Im Falle wiederkehrender Pflegemaß-
nahmen (insbesondere im Zusammenhang mit gärtnerischen 
Anlagen) ist eine vorherige Abstimmung zwischen Eigen-
tümerin beziehungsweise Eigentümer und der zuständigen 
Bescheinigungsbehörde einschließlich der Vorlage eines 
Pflegekonzeptes erforderlich. Dieses hat eine detaillierte Auf-
stellung der einzelnen Pflegemaßnahmen (einschließlich einer 
Beschreibung ihrer Art und jeweiligen Zielrichtung in Bezug 
auf die Erhaltung des Denkmalwerts), den zeitlichen Auf-
wand und Umfang sowie die darauf im Einzelnen entfallenden 
Kosten zu beinhalten. Eine Abweichung von den ursprünglich 
veranschlagten Kosten ist jedoch unschädlich. Genehmigungs- 
und Prüfungsgebühren gehören zu den Kosten der genehmigten 
oder geprüften Baumaßnahme. Skonti oder sonstige Abzüge 
mindern die zu berücksichtigenden Kosten. Die Prüfung 
schließt keine Preis- oder Angebotskontrolle ein.

Alle Rechnungsbeträge aus den detaillierten, nachvollziehbaren 
und prüffähigen Rechnungen sind von der antragstellenden 
Person entsprechend dem Vordruck oder elektronisch über den 
hierfür vorgesehenen Dienst im bereitgestellten Online-Portal 
aufzulisten. Darin sind auch Angaben zum Zahlbetrag und 
Zahlungsdatum der einzelnen Rechnungen sowie zum Zeit-
punkt der Baumaßnahme zu tätigen.

Erforderlich ist die Vorlage der Schlussrechnungen. Abschlags-
rechnungen und Kostenvoranschläge ersetzen keine Schluss-
rechnungen. Kassenzettel müssen Menge, Artikel und Preis 
eindeutig erkennen lassen.

Ist die Vorlage der Schlussrechnung oder der Original-Kalku-
lation wegen der Insolvenz des Handwerksbetriebs nicht mög-
lich, kann die Bescheinigung nur erteilt werden, wenn die be-
günstigten Aufwendungen für das entsprechende Gewerk durch 
ein von der Erwerberin oder dem Erwerber vorzulegendes 
Gutachten einer oder eines Sachverständigen nachgewiesen 
werden und die Erwerberin oder der Erwerber die Insolvenz 
des Auftragnehmers glaubhaft macht. Der an den Handwerks-
betrieb gezahlte Pauschalpreis bildet die Obergrenze der be-
scheinigungsfähigen Aufwendungen.

Der Bescheinigungsbehörde bleibt das Recht zur Anforderung 
von Originalrechnungen und weiteren Unterlagen (zum  Bei-
spiel Werkvertrag, Überweisungs- oder Zahlungsbeleg), die die 
Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts der 
Rechnungen nachweisen, vorbehalten.

Pauschalrechnungen von Handwerksbetrieben können nur be-
rücksichtigt werden, wenn das Angebot, das dem Pauschal-
vertrag zugrunde liegt, beigefügt ist. Wenn es zur Prüfung der 
Einzelleistungen erforderlich ist, kann die Vorlage der Kalku-
lation verlangt werden. Der Bescheinigungsbehörde bleibt das 
Recht zur Anforderung von Originalrechnungen, Original-An-
gebot und Original-Kalkulation vorbehalten. Genehmigungs- 
und Prüfungsgebühren gehören zu den Kosten der genehmigten 
oder geprüften Baumaßnahme.

-	 erforderlich sind, um eine unter denkmalschutzrechtlichen 
Gesichtspunkten sinnvolle Nutzung des Baudenkmals zu 
erhalten, wiederherzustellen oder zu ermöglichen, und

-	 geeignet erscheinen, die Erhaltung des Baudenkmals 
sicherzustellen (vergleiche dazu auch Tz. 3.8 und 3.9 der 
Bescheinigungsrichtlinien zur Anwendung der §§  7i, 10f 
und 11b EStG).

4	 Abstimmung der Maßnahmen

Es muss mit allen erheblichen Daten bescheinigt werden, dass 
die Maßnahmen vor Beginn ihrer Ausführung mit der Be-
scheinigungsbehörde abgestimmt worden sind. Die Abstimmung 
kann auch innerhalb eines öffentlich-rechtlichen Genehmigungs-
verfahrens erfolgen. Die nachträglich ausgesprochene Erlaubnis 
für Veränderungen an einem Kulturgut kann das Erfordernis der 
vorherigen Abstimmung nicht ersetzen. Ist eine vorherige Ab-
stimmung unterblieben, liegen die Voraussetzungen für die Er-
teilung der Bescheinigung nicht vor, selbst dann, wenn sich das 
Ergebnis als kulturgutverträglich darstellt.

Wird erst im Verlauf der Maßnahme erkennbar, dass ein Kultur-
gut vorliegt, können die Aufwendungen bescheinigt werden, 
die ab dem Zeitpunkt entstehen, zu dem die zuständige untere 
Denkmalschutzbehörde bestätigt hat, dass das Kulturgut den öf-
fentlich-rechtlichen Bindungen unterliegt, und die Maßnahmen 
betreffen, die vor ihrem Beginn mit der Bescheinigungsbehörde 
abgestimmt worden sind.

Bei laufenden oder regelmäßig wiederkehrenden Maßnahmen 
reicht es aus, wenn sie einmal vorweg abgestimmt werden (zum 
Beispiel laufende Pflege bei geschützten Garten- und Park-
anlagen).

Soll von den abgestimmten Maßnahmen abgewichen werden, 
bedarf dies einer erneuten vorherigen Abstimmung. Werden die 
Maßnahmen nicht in der abgestimmten Art und Weise durch-
geführt, darf insoweit eine Bescheinigung nicht erteilt werden.

Aus Nachweisgründen sind Zeitpunkt und Inhalt der Ab-
stimmung zwischen den Beteiligten in geeigneter Weise schrift-
lich oder in Textform festzuhalten. Dabei ist die Eigentümerin 
beziehungsweise der Eigentümer auf

-	 die Bedeutung der Abstimmung für die Erteilung einer Be-
scheinigung,

-	 die Möglichkeit der schriftlichen Zusicherung nach §  38 
VwVfG sowie

-	 das eigenständige Prüfungsrecht der Finanzbehörden (ver-
gleiche Tz. 7)

hinzuweisen. Wird bereits im Rahmen der Abstimmung fest-
gestellt, dass nicht alle Maßnahmen die Voraussetzungen für 
eine Bescheinigung erfüllen, soll hierauf ausdrücklich hin-
gewiesen werden.

5	 Höhe der Aufwendungen

Es können nur tatsächlich angefallene Aufwendungen be-
scheinigt werden. Dazu gehört nicht die eigene Arbeitsleistung 
der Eigentümerin beziehungsweise des Eigentümers oder die 
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d)	 inwieweit die Aufwendungen etwaige aus der Nutzung des 
Kulturgutes erzielte Einnahmen (vergleiche hierzu auch 
Tz. 3.1) übersteigen,

e)	 ob und in welcher Höhe die bescheinigten Aufwendungen 
Grunderwerbsteuer enthalten und steuerrechtlich dem 
Kulturgut im Sinne des § 10g EStG zuzuordnen und keine 
Anschaffungskosten sind,

f)	 ob weitere Zuschüsse für die bescheinigten Aufwendungen 
gezahlt werden oder worden sind,

g)	 in welchem Veranlagungszeitraum die Steuerbegünstigung 
erstmals in Anspruch genommen werden kann.

Die Bindungswirkung der durch die Bescheinigungsbehörde 
ausgestellten Bescheinigung erstreckt sich folglich nicht auf 
die Punkte, die einer abschließenden Prüfung durch die Finanz-
behörde vorbehalten sind.

8	 Gebührenpflicht

Die Bescheinigung ist gebührenpflichtig. Die Gebühren richten 
sich nach der Gebührenordnung des Ministeriums für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur vom 15. Januar 2002 (GVBl. II 
S. 101), die zuletzt durch die Verordnung vom 22. Mai 2025 
(GVBl. II Nr. 35) geändert worden ist.

Die für die Erteilung der Bescheinigung angefallenen Gebühren 
gehören nicht zu den bescheinigungsfähigen Aufwendungen.

9	 Bescheinigungsbehörde

In den Fällen des § 10g Absatz 1 Nummer 1 bis 3 EStG sind die 
Landkreise und kreisfreien Städte als untere Denkmalschutz-
behörden für die Ausstellung der Bescheinigungen zuständig 
(§  22 Absatz  2 BbgDSchG). Aufgrund der Verordnung über 
die Zuständigkeit nach §  10g Abs.  3 des Einkommensteuer-
gesetzes, § 4 Nr. 20 des Umsatzsteuergesetzes und § 110 Abs. 1 
Nr. 12 des Bewertungsgesetzes vom 28. August 1995 (GVBl. II 
S. 556) ist das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur in den Fällen des § 10g Absatz 1 Nummer 4 EStG zu-
ständige Bescheinigungsbehörde.

10	 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Richtlinien treten am Tag nach der Bekanntmachung 
im Amtsblatt für Brandenburg in Kraft. Gleichzeitig treten die 
Bescheinigungsrichtlinien zur Anwendung des § 10g des Ein-
kommensteuergesetzes vom 22. Oktober 2017 (ABl. S. 1083) 
außer Kraft.

Die Bescheinigungsbehörde hat zu bescheinigen, dass die dem 
Bescheinigungsantrag zugrunde liegende Maßnahme durch-
geführt wurde und die Kosten durch Vorlage der Rechnungen 
nachgewiesen wurden.

Die eingereichte Rechnungsaufstellung ist zugleich Bestand-
teil der Bescheinigung (Pflichtanlage). Die Bescheinigungs-
behörde hat darauf die anerkannten Aufwendungen kenntlich 
zu machen.

Zu den bescheinigungsfähigen Aufwendungen gehört auch 
die in den Rechnungen ausgewiesene Umsatzsteuer. Soweit 
die Umsatzsteuer als Vorsteuer abzugsfähig ist, kann die Be-
scheinigung auf Begehren der antragstellenden Person auf 
die Nettorechnungsbeträge beschränkt werden. Schuldet die 
Bauherrin beziehungsweise der Bauherr die Umsatzsteuer aus 
den von ihr beziehungsweise ihm bezogenen Leistungen nach 
§ 13b des Umsatzsteuergesetzes (UStG), kann die von ihr be-
ziehungsweise ihm an die Finanzbehörde abgeführte Umsatz-
steuer in die Bescheinigung einbezogen werden. Voraussetzung 
ist, dass die Anmeldung und Zahlung der nach § 13b UStG ge-
schuldeten Umsatzsteuer nachgewiesen ist.

6	 Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln

In die Bescheinigung sind die Zuschüsse aufzunehmen, die 
die für Denkmalpflege oder Archivwesen beziehungsweise das 
Kulturgut zuständige Behörde der Empfängerin beziehungs-
weise dem Empfänger der Bescheinigung aus öffentlichen Mit-
teln bewilligt hat. Werden solche Zuschüsse nach Ausstellung 
der Bescheinigung bewilligt, ist diese entsprechend zu ändern 
(§  10g Absatz  3 Satz  2 EStG) und der Finanzbehörde Mit-
teilung hiervon zu machen (§ 4 MV).

7	 Prüfungsrecht der Finanzbehörden

Die Finanzbehörden haben zu prüfen,

a)	 ob die vorgelegte Bescheinigung von der zuständigen Be-
scheinigungsbehörde ausgestellt worden ist,

b)	 ob die bescheinigte Maßnahme an einem Kulturgut durch-
geführt worden ist, das im Eigentum der steuerpflichtigen 
Person steht,

c)	 ob das Kulturgut im jeweiligen Kalenderjahr weder zur 
Erzielung von Einkünften im Sinne des § 2 EStG genutzt 
worden ist noch Gebäude oder Gebäudeteile zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt worden sind,
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Anlage 1

Muster für einen Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung gemäß § 10g 
des Einkommensteuergesetzes (EStG)

Anlagen

1.	 Pläne Bestand
2.	 Pläne mit Eintragung der Maßnahmen
3.	 Vereinbarung
4.	 Rechnungen (Schlussrechnungen)

Eigentümerin/Eigentümer

Name, Vorname:
Anschrift:
Telefon, E-Mail:
Zuständige Finanzbehörde, Steuernummer:
Steueridentifikationsnummer:

	 Vertretung der Eigentümerin beziehungsweise des Eigentümers (Vollmacht ist beigefügt)

1.	 Die Maßnahmen sind durchgeführt worden an

	 einem Gebäude oder Gebäudeteil,

	 das ein Baudenkmal ist

	 das Teil einer geschützten Gebäudegruppe oder Gesamtanlage (Denkmalbereich) ist

Adresse des Objekts, bei einem Gebäudeteil zusätzlich genaue Beschreibung

	 einer gärtnerischen, baulichen oder sonstigen Anlage, die kein Gebäude oder Gebäudeteil ist und die nach den jeweiligen 
landesrechtlichen Vorschriften unter Schutz gestellt ist

Bezeichnung und Adresse der Anlage
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	 Mobiliar, Kunstgegenständen, Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und Archiven,

	 die in ein Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes nach § 7 Absatz 1 des Kulturschutzgesetzes vom 31.  Juli 2016  
(BGBl. I S. 1914) eingetragen sind oder

	 die sich seit mindestens 20 Jahren im Familienbesitz befinden und deren Erhaltung im öffentlichen Interesse liegt.

Bezeichnung des Gegenstandes (zum Beispiel des Möbelstücks, Bildes, Buches usw.), an dem die Maßnahmen durchgeführt 
worden sind

2.	 Das unter Nummer 1. bezeichnete Kulturgut

	 wird der wissenschaftlichen Forschung oder der Öffentlichkeit wie folgt zugänglich gemacht:

	 wird nicht zugänglich gemacht, weil folgende zwingende Gründe dem entgegenstehen:

Schriftliche Erklärung der Eigentümerin beziehungsweise des Eigentümers gemäß Tz. 2.2 der Bescheinigungsrichtlinien vom …

3.	 Bezeichnung der Maßnahmen: 

4.	 Die oben bezeichneten Maßnahmen sind mit der Bescheinigungsbehörde am … abgestimmt worden.

5.	 Aufstellung der Kosten

Bei Bedarf weitere Blätter beifügen.

Lfd. Nr. Rechnungs- 
datum

Kurzbezeichnung 
der Leistung

Abschluss der  
Maßnahme 

Rechnungs- 
betrag

Zahlungs- 
betrag

Zahlungs-
datum 

Vermerk der 
Gemeinde

Übertrag
Gesamt

	 Antragstellerin beziehungsweise Antragsteller ist vorsteuerabzugsberechtigt.
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6.	 Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln

Falls Zuschüsse von einer für Denkmalpflege oder Archivwesen zuständigen Behörde gewährt worden sind, bitte hier auflisten.

Zuschussgeberin 
beziehungsweise  
Zuschussgeber

Maßnahme Datum der Bewilligung Betrag … € Datum der Auszahlung

Gesamt

Summe der Kosten (Nummer 5.)
abzüglich Summe der bewilligten Zuschüsse (Nummer 6.)
Insgesamt

Ort, Datum Unterschrift
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Anlage 2

Muster für die Ausstellung einer Bescheinigung gemäß § 10g 
des Einkommensteuergesetzes (EStG)

Anlagen

Pläne zur Rückgabe
Rechnungsaufstellung
Rechnungen (Schlussrechnungen)

Sehr geehrte

(Die Bescheinigungsbehörde) bestätigt, dass 

	 das Gebäude oder der Gebäudeteil

 Adresse des Objekts, bei einem Gebäudeteil zusätzlich genaue Beschreibung

	 ein Baudenkmal nach §  2 Absatz  2 Nummer  1 des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes (BbgDSchG) ist. Das Ob-
jekt erfüllt die Bedingungen gemäß Tz. 1.1.2 der Bescheinigungsrichtlinien seit dem … (Es wurde in die Denkmalliste [§ 3 
BbgDSchG] aufgenommen.)

	 Teil der denkmalgeschützten Gebäudegruppe/des Denkmalbereichs nach § 2 Absatz 2 Nummer 2 BbgDSchG ist. (Die Ge-
bäudegruppe/Gesamtanlage wurde am … durch Satzung unter Schutz gestellt [§ 4 BbgDSchG].)

	 die gärtnerische, bauliche oder sonstige Anlage

 Bezeichnung und Adresse der Anlage 

seit dem ... nach § 2 Absatz 2 Nummer 1 BbgDSchG unter Schutz gestellt ist.

	 das Mobiliar, die Kunstgegenstände, Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken oder Archive

Bezeichnung des Gegenstandes (zum Beispiel des Möbelstücks, Bildes, Buches usw.), an dem die Maßnahmen durchgeführt 
worden sind

	 in das Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes nach § 7 Absatz 1 des Kulturschutzgesetzes vom 31. Juli 2016 (BGBl. I 
S. 1914) eingetragen sind (oder)

	 sich seit mindestens 20 Jahren im Familienbesitz befinden und deren Erhaltung im öffentlichen Interesse liegt.
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Das bezeichnete Kulturgut

	 wird der wissenschaftlichen Forschung oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die schriftliche Erklärung der Eigentümerin 
beziehungsweise des Eigentümers vom … (vergleiche Tz. 2.2 der Bescheinigungsrichtlinien) liegt der Bescheinigungsbehörde vor.

	 wird nicht zugänglich gemacht, weil folgende zwingende Gründe dem entgegenstehen:

Die hieran in der Zeit vom … bis … durchgeführten Arbeiten (konkrete Bezeichnung/Beschreibung der Maßnahme), die zu Auf-
wendungen von … €  einschließlich    /ohne Umsatzsteuer    geführt haben, waren im Sinne des § 10g EStG nach Art und Umfang 
zur Erhaltung

	 des Gebäudes/Gebäudeteils als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich,

	 des schützenswerten äußeren Erscheinungsbildes der Gebäudegruppe/des Denkmalbereichs erforderlich,

	 des Kulturgutes nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen der Denkmalpflege/des Archivwesens erforderlich.

Die anerkannten Aufwendungen sind in dem anliegenden Verzeichnis der einzelnen Rechnungen, das Bestandteil dieser Bescheinigung 
ist, gekennzeichnet. Die Kosten sind durch die Rechnungen nachgewiesen worden.

Die Arbeiten sind vor Beginn und bei Planungsänderung vor Beginn der geänderten Vorhaben am … mit der Bescheinigungsbehörde 
abgestimmt.

	 Zu den bescheinigten Aufwendungen gehört auch die Grunderwerbsteuer. Begünstigt ist nur der Anteil, der nach den Feststellungen 
der Finanzbehörde zu den Aufwendungen im Sinne des § 10g Absatz 1 Satz 1 EStG gehört.

	 Zusätzlich gehört zu den bescheinigungsfähigen Aufwendungen die Grunderwerbsteuer. Davon ist jedoch nur der Anteil begünstigt, 
der nach den Feststellungen der Finanzbehörde zu den Aufwendungen im Sinne des § 10g Absatz 1 Satz 1 EStG gehört.

Für die Maßnahmen ________________________ (konkrete Baumaßnahme/Beschreibung der Maßnahme) wurden von einer der für 
Denkmal- oder Archivpflege zuständigen Behörden

	 Zuschüsse von insgesamt € 	  gewährt, davon wurden

bewilligt € 	  am 	 , ausgezahlt € 	   am 	

bewilligt € 	  am 	 , ausgezahlt € 	   am 	

	 keine Zuschüsse gewährt.

Werden Zuschüsse von einer für Denkmalpflege oder Archivwesen zuständigen Behörde nach Ausstellung der Bescheinigung be-
willigt, wird diese entsprechend geändert und der Finanzbehörde Mitteilung hiervon gemacht. Im Übrigen bleibt die Empfängerin 
beziehungsweise der Empfänger verpflichtet, für die Maßnahme vereinnahmte oder bewilligte Zuschüsse aus öffentlicher Kasse in 
ihrer beziehungsweise seiner Steuererklärung der Finanzbehörde anzugeben, da sie zu einer Minderung der berücksichtigungsfähigen 
Aufwendungen führen.

Diese Bescheinigung dient zur Vorlage bei der Finanzbehörde und ist gebührenpflichtig.

Rechnung und Überweisungsformular liegen bei.

Die Bescheinigung ist nicht alleinige Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steuervergünstigung. Die Finanzbehörde prüft wei-
tere steuerrechtliche Voraussetzungen.

- Rechtsbehelfsbelehrung -

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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Bescheinigungsrichtlinien zur Anwendung 
der §§ 7i, 10f und 11b des Einkommensteuergesetzes

Gemeinsamer Runderlass 
des Ministeriums für Wissenschaft,  

Forschung und Kultur und 
des Ministeriums der Finanzen und für Europa 

Vom 26. Januar 2026

Inhalt

1	 Beantragung einer Bescheinigung

2	 Voraussetzungen einer Bescheinigung nach §§  7i, 10f, 
11b EStG

2.1	 Denkmaleigenschaft
2.2	 Erforderlichkeit der Aufwendungen
2.2.1	 Merkmal „zur Erhaltung des Baudenkmals erforderlich“
2.2.2	 Merkmal „zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich“
2.2.3	 Merkmal „Erforderlichkeit“ und wirtschaftliche Nutzung
2.3	 Vorherige Abstimmung
2.3.1	 Fehlende vorherige Abstimmung
2.3.2	 Abstimmungsverfahren
2.3.3	 Zusicherung nach § 38 VwVfG

3	 Bescheinigungsfähigkeit einzelner Aufwendungen
3.1	 Zuständigkeit für die steuerrechtliche Abgrenzung
3.2	 Tatsächlich angefallene Aufwendungen
3.3	 Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, Gewinnauf-

schläge, Grunderwerbsteuer und weitere Anschaffungs-
nebenkosten

3.4	 Sinnvolle Umnutzung
3.5	 Wiederherstellung
3.6	 Wiederaufbau und völlige Neuerrichtung
3.7	 Denkmalrest
3.8	 Neue Gebäudeteile
3.9	 Neue Stellplätze und Garagen
3.10	 Nicht übliche Anlagen, Einrichtungen und bewegliche 

Einrichtungsgegenstände
3.11	 Historische Ausstattung, Außenanlagen sowie Erschlie- 

ßungskosten
3.12	 Translozierung
3.13	 Photovoltaikanlagen

4	 Gebäude, das allein kein Baudenkmal, aber Teil eines 
Denkmalbereichs/einer geschützten Gesamtanlage ist 
(§ 7i Absatz 1 Satz 4, § 11b Absatz 1 Satz 2 EStG)

5	 Erstellung der Bescheinigung
5.1	 Anerkannte Aufwendungen
5.2	 Inhalt der Bescheinigung
5.3	 Zuschüsse

6	 Bindungswirkung der Bescheinigung
6.1	 Prüfungsumfang der Bescheinigungsbehörde
6.2	 Prüfungsumfang der Finanzbehörden

7	 Nachweis der entstandenen Aufwendungen
7.1	 Rechnungsbelege und Gebühren

7.2	 Nachweis bei Durchführung durch Bauträger, Bau- 
betreuer oder Generalunternehmer

8	 Gebührenpflicht

9	 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Zur Erteilung von Bescheinigungen zur Anwendung der §§ 7i, 
10f und 11b des Einkommensteuergesetzes (EStG) wird mit 
Zustimmung des Ministeriums der Finanzen und für Europa 
bekannt gegeben:

Die Inanspruchnahme der Steuervergünstigung für Herstel-
lungs- und Anschaffungskosten bei Baudenkmalen nach §  7i 
und § 10f Absatz 1 EStG sowie die Regelung über den Abzug 
von Erhaltungsaufwand bei Baudenkmalen nach § 10f Absatz 2 
und § 11b EStG setzen voraus, dass die Steuerpflichtigen durch 
eine Bescheinigung der zuständigen Unteren Denkmalschutz-
behörde (Bescheinigungsbehörde) nachweisen, dass die vor-
genommenen Maßnahmen nach Art und Umfang zur Erhaltung 
des Gebäudes als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen Nut-
zung erforderlich und nach vorheriger Abstimmung mit der 
Unteren Denkmalschutzbehörde durchgeführt worden sind.

1	 Beantragung einer Bescheinigung

Die Bescheinigung ist objektbezogen zu beantragen. Für Ge-
bäudeteile, die selbstständige unbewegliche Wirtschaftsgüter 
sind, sowie für Eigentumswohnungen und im Teileigentum 
stehende Räume sind grundsätzlich jeweils eigenständige Be-
scheinigungen auszustellen. Mehrere selbstständige unbeweg-
liche Wirtschaftsgüter in diesem Sinne liegen vor, wenn ein 
Gebäude in verschiedenen Nutzungs- und Funktionszusammen-
hängen steht (zum Beispiel Nutzung teilweise zu eigenen 
Wohnzwecken und teilweise zu fremden Wohnzwecken).

In Fällen von Bauträger- oder Erwerbermodellen und Wohn- 
und Teileigentumsgemeinschaften kann stattdessen auch eine 
Gesamtbescheinigung inklusive der Aufteilung auf die einzelnen 
Teilobjekte ausgestellt werden, soweit die antragstellende Person 
wirksam von den jeweiligen Erwerbenden oder Eigentümerinnen 
beziehungsweise Eigentümern bevollmächtigt wurde. Ist eine 
Gesamtbescheinigung erteilt worden, dürfen für diese Er-
werbenden keine Einzelbescheinigungen mehr erteilt werden.

Zur erforderlichen objektbezogenen Aufteilung der begüns- 
tigten Aufwendungen vergleiche Tz. 5.2.

Die Bescheinigung muss schriftlich  per Formular (Anlage 1) 
oder elektronisch über den hierfür vorgesehenen Dienst im 
bereitgestellten Online-Portal von den Eigentümerinnen be-
ziehungsweise Eigentümern beziehungsweise einer wirksam 
bevollmächtigten Person beantragt werden. An eine Vertretung 
ist eine Bescheinigung nur zu erteilen, wenn eine wirksame 
Vertretungsbefugnis vorliegt.

2	 Voraussetzungen einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 
11b EStG

Die Bescheinigung darf nur erteilt werden, wenn folgende 
Voraussetzungen vorliegen:
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Gebäudes als Baudenkmal begründen. Ist diese Voraussetzung 
erfüllt, muss nicht geprüft werden, ob die Aufwendungen zur 
sinnvollen Nutzung des Baudenkmals erforderlich waren.

Wegen des Tatbestandsmerkmals der „Erforderlichkeit“ ist ein 
strenger Maßstab an die Aufwendungen zu legen. Es reicht nicht 
aus, dass die Aufwendungen aus denkmalpflegerischer Sicht 
angemessen oder vertretbar sind, sie müssen unter denkmal-
pflegerischen Gesichtspunkten notwendig sein. Die Tatsache, 
dass eine denkmalrechtliche Erlaubnis erteilt wurde, weil die 
Voraussetzungen hierfür vorlagen, entbindet nicht von der 
Prüfung, ob die Aufwendungen erforderlich sind. Die Er-
forderlichkeit der Baumaßnahmen muss sich aus dem Zustand 
des Baudenkmals vor Beginn der Baumaßnahmen und dem 
denkmalpflegerisch sinnvoll erstrebenswerten Zustand ergeben. 
Aufwendungen, die nicht der Eigenart des Baudenkmals ent-
sprechen, sind danach nicht bescheinigungsfähig. Dies gilt zum 
Beispiel für Aufwendungen für Anlagen und Einrichtungen, 
deren Vorhandensein in Gebäuden mit gleicher Nutzungsart 
nicht üblich sind, zum Beispiel Whirlpool, Sauna, Schwimmbad.

Die Prüfung der Erforderlichkeit schließt jedoch keine An-
gebots- und Preiskontrolle ein.

2.2.2	 Merkmal „zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich“

Das Merkmal „zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich“ er-
weitert den Umfang der bescheinigungsfähigen Kosten. Das 
Merkmal ist erfüllt, wenn die Aufwendungen die Denkmal-
eigenschaft nicht oder nicht wesentlich beeinträchtigen und 
erforderlich sind, um eine unter denkmalschutzrechtlichen 
Gesichtspunkten sinnvolle Nutzung des Baudenkmals zu er-
halten, wieder herzustellen oder zu ermöglichen, und geeignet 
erscheinen, die Erhaltung des Baudenkmals auf Dauer sicher-
zustellen. Zur sinnvollen Nutzung gehören deshalb Maß-
nahmen zur Anpassung eines Baudenkmals an zeitgemäße 
Nutzungsverhältnisse. Dazu können im Einzelfall je nach Art 
der Nutzung Aufwendungen für eine Heizungsanlage, Toilet-
ten und Badezimmer zählen. Eine Aufzugsanlage kann aus-
nahmsweise erforderlich sein, wenn das denkmalverträgliche 
Nutzungskonzept eine solche objektiv erfordert (zum Beispiel 
Krankenhaus, medizinische Praxis, altersgerechtes Wohnen); 
sozial-individuelle Bedürfnisse sind unter den Gesichtspunkten 
der §§  7i, 10f und 11b EStG nicht zu berücksichtigen. Auf-
wendungen können auch dann berücksichtigt werden, wenn 
hierdurch ein Abbruch verhindert und die Denkmaleigenschaft 
erhalten wird.

2.2.3	 Merkmal „Erforderlichkeit“ und wirtschaftliche Nutzung

Zum Merkmal der „Erforderlichkeit“ gelten die Ausführungen 
unter Tz. 2.2.1 entsprechend.

Zur sinnvollen Nutzung erforderlich sind auch Aufwendungen, 
die dazu dienen, eine unter denkmalpflegerischen Gesichts-
punkten angemessene wirtschaftliche Nutzung des Bau-
denkmals zu ermöglichen, nicht jedoch Aufwendungen, die 
dazu dienen, die wirtschaftliche Nutzung des Baudenkmals zu 
optimieren. Hierzu zwei Beispiele:

-	 Ein dem Denkmalschutz unterliegendes Dreifamilienhaus 
ist ohne Umgestaltung nutzbar, trägt sich aber bei dieser 
Nutzung wirtschaftlich nicht. Hiervon kann beispielsweise 

2.1	 Denkmaleigenschaft

Das Gebäude oder der Gebäudeteil muss vor Beginn der Bau-
arbeiten gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 1 des Brandenburgischen 
Denkmalschutzgesetzes (BbgDSchG) als Einzeldenkmal (Bau-
denkmal) oder gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 2 BbgDSchG als 
Teil eines Denkmalbereichs geschützt sein. Wird erst im Ver-
lauf der Baumaßnahmen erkennbar, dass ein Baudenkmal vor-
liegt, können die Aufwendungen bescheinigt werden, die ab 
dem Zeitpunkt entstehen, ab dem das Baudenkmal den öffent-
lich-rechtlichen Bindungen des Denkmalschutzes unterliegt.

Entfällt die öffentlich-rechtliche Bindung durch die Denkmal-
schutzvorschriften für das Baudenkmal oder den Teil eines 
Denkmalbereichs beziehungsweise einer geschützten Gesamt-
anlage innerhalb des zwölfjährigen beziehungsweise zehn-
jährigen Begünstigungszeitraums der §§ 7i und 10f EStG, ent-
fällt die steuerliche Begünstigung ab dem Kalenderjahr, das 
dem Zeitpunkt des Wegfalls der Denkmaleigenschaft folgt.

Der Wegfall der Denkmaleigenschaft ist der zuständigen 
Finanzbehörde von der Unteren Denkmalschutzbehörde mit-
zuteilen. Zuständig ist regelmäßig das Wohnsitzfinanzamt der 
Eigentümerin oder des Eigentümers. In Bauträgerfällen ist 
regelmäßig das Finanzamt zuständig, in dessen Bezirk der Bau-
träger seinen Sitz hat.

2.2	 Erforderlichkeit der Aufwendungen

Die Aufwendungen müssen nach Art und Umfang dazu er-
forderlich sein, das Gebäude oder den Gebäudeteil als Bau-
denkmal zu erhalten oder sinnvoll zu nutzen. Für bestehende 
Gebäude innerhalb eines Denkmalbereichs beziehungsweise 
einer geschützten Gesamtanlage, die keinen eigenen Denkmal-
wert haben, müssen die Aufwendungen nach Art und Umfang 
zur Erhaltung des denkmalpflegerisch schützenswerten äußeren 
Erscheinungsbildes des Denkmalbereichs beziehungsweise der 
geschützten Gesamtanlage erforderlich sein. Ausnahmsweise 
sind hierbei auch Maßnahmen im Inneren eines Gebäudes 
berücksichtigungsfähig, wenn sie unmittelbaren Einfluss auf 
das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes und in der Folge 
auf das Erscheinungsbild des Denkmalbereichs beziehungs-
weise der geschützten Gesamtanlage haben. Maßnahmen im 
Inneren des Gebäudes haben dann unmittelbaren Einfluss auf 
das äußere Erscheinungsbild, wenn sie der Abwehr einer dem 
äußeren Erscheinungsbild akut drohenden Gefahr dienen und 
zwingend erforderlich sind, um das Gebäude in seinem äußeren 
Erscheinungsbild zu erhalten beziehungsweise einer wesent-
lichen Verschlechterung des äußeren Erscheinungsbildes des 
Gebäudes entgegenzuwirken. Dies kann beispielsweise bei 
Maßnahmen zur Stabilisierung des Baukörpers der Fall sein, 
wenn der Baukörper andernfalls einzustürzen droht. Gebäude 
in der engeren Umgebung eines Baudenkmals, jedoch außer-
halb eines denkmalgeschützten Bereichs beziehungsweise 
einer geschützten Gesamtanlage, erfüllen die Voraussetzungen 
des § 7i Absatz 1 Satz 4 EStG nicht.

2.2.1	 Merkmal „zur Erhaltung des Baudenkmals erforderlich“

Das Merkmal „zur Erhaltung des Baudenkmals erforderlich“ 
bedeutet, dass es sich um Aufwendungen für die Substanz des 
Baudenkmals handeln muss, die nach Art und Umfang erforder-
lich sind, um die Merkmale zu erhalten, die die Eigenschaft des 
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ausgegangen werden, wenn Grundsteuer nach §  32 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Grundsteuergesetzes erlassen wird. In 
diesem Fall sind die Aufwendungen bescheinigungsfähig, 
die erforderlich sind, um das Gebäude so umzugestalten, 
dass es wirtschaftlich nutzbar ist, wenn die Umgestaltung 
aus denkmalpflegerischer Sicht vertretbar ist.

-	 Ein dem Denkmalschutz unterliegendes Dreifamilien-
haus ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ohne Um-
gestaltung nutzbar. Eine Umgestaltung in sechs Wohnungen 
ist aus denkmalpflegerischer Sicht zwar vertretbar. In die-
sem Fall sind die Aufwendungen zu dieser Umgestaltung 
des Gebäudes jedoch nicht zur sinnvollen Nutzung im 
Sinne der §§ 7i, 10f und 11b EStG erforderlich.

Aufwendungen, die ausschließlich auf Wirtschaftlichkeitsüber-
legungen der Eigentümerin beziehungsweise des Eigentümers 
beruhen, können nicht in die Bescheinigung aufgenommen 
werden. Hierzu gehört beispielsweise in der Regel der Ausbau 
des Dachgeschosses zusätzlich zur vorhandenen Nutzung. Ste-
hen nur Teile eines Gebäudes unter Denkmalschutz und sind 
diese Gebäudeteile selbstständig nicht nutzungsfähig (zum Bei-
spiel Fassade, Dachreiter), so sind nur Aufwendungen an die-
sen Elementen selbst und den diese tragenden Gebäudeteilen 
bescheinigungsfähig, soweit sie zur Erhaltung der denkmal-
geschützten Substanz erforderlich sind. Andere Aufwendungen 
können auch unter dem Gesichtspunkt der sinnvollen Nutzung 
nicht in die Bescheinigung einbezogen werden.

Die laufende Unterhaltung eines Baudenkmals ist keine Bau-
maßnahme.

Laufende (jährlich) wiederkehrende Unterhaltungskosten wie 
Wartungskosten für Heizungsanlagen oder Reinigungskosten 
für Teppichböden und Ähnliches sind nicht bescheinigungs-
fähig. Besondere denkmalbedingte Pflege- und Unterhaltungs-
kosten wie die restauratorische Wartung oder Reinigung von 
Skulpturen oder einer Innendekoration beziehungsweise Reno-
vierung einer Stuckdecke sind bescheinigungsfähig.

2.3	 Vorherige Abstimmung

Die Baumaßnahmen müssen vor Beginn ihrer Ausführungen 
mit der Unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmt worden 
sein. Die Abstimmung (das heißt die Zustimmung) kann inner-
halb eines denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahrens oder eines 
Baugenehmigungsverfahrens erfolgen.

2.3.1	 Fehlende vorherige Abstimmung

Ist eine vorherige Abstimmung unterblieben, liegen die Voraus-
setzungen für die Erteilung der Bescheinigung nicht vor. Die 
fehlende vorherige Abstimmung kann nicht nachträglich er-
setzt werden, auch nicht durch die nachträgliche Erteilung einer 
Baugenehmigung oder einer denkmalrechtlichen Erlaubnis.

Wird erst im Verlauf der Baumaßnahmen erkennbar, dass ein 
Baudenkmal vorliegt, können die Aufwendungen bescheinigt 
werden, die ab dem Zeitpunkt entstehen, zu dem die Untere 
Denkmalschutzbehörde bestätigt hat, dass das Baudenkmal den 
öffentlich-rechtlichen Bindungen des Denkmalschutzgesetzes 
unterliegt, und die Baumaßnahmen betreffen, die vor ihrem Be-
ginn mit der Bescheinigungsbehörde abgestimmt worden sind.

Werden in diesem Zusammenhang auch Baumaßnahmen durch-
geführt, die nicht den mit der Unteren Denkmalschutzbehörde 
nach Maßgabe der denkmalpflegerischen Zielsetzungen be-
ziehungsweise des Denkmalpflegeplans erfolgten Abstimmungen 
entsprechen, sind diese (insoweit) nicht bescheinigungsfähig. 
Sollten derartige Baumaßnahmen die denkmalpflegerischen 
Zielsetzungen beziehungsweise den Denkmalpflegeplan im Er-
gebnis konterkarieren (so dass zum Beispiel die Denkmaleigen-
schaft als solche verlorengeht), können sie im Einzelfall dazu 
führen, dass selbst die Durchführung der im Vorfeld nach Maß-
gabe der denkmalpflegerischen Zielsetzungen beziehungsweise 
des Denkmalpflegeplans durchgeführten Baumaßnahmen nicht 
mehr bescheinigungsfähig sind. Wenn die jeweiligen Voraus-
setzungen vorliegen, ist die Bescheinigungsbehörde befugt, die 
Bescheinigung gemäß §  48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG) zurückzunehmen oder gemäß § 49 VwVfG zu wider-
rufen.

2.3.2	 Abstimmungsverfahren

Die Abstimmung zwischen den Beteiligten ist mit allen erheb-
lichen Daten in Textform festzuhalten.

Um die ordnungsgemäße Durchführung der Baumaßnahmen 
entsprechend der Abstimmung und die Abwicklung des Be-
scheinigungsverfahrens zu erleichtern, empfiehlt es sich, bei 
der Abstimmung die vorgelegten Unterlagen in Bezug zu neh-
men, die Bauherrin beziehungsweise den Bauherrn darauf hin-
zuweisen, dass nur die abgestimmten Baumaßnahmen durch-
geführt werden dürfen und dass jede Änderung einer erneuten 
vorherigen Abstimmung bedarf, sowie zu bestimmen, dass bei 
der Endabrechnung der Maßnahme die zu bescheinigenden 
Kosten nach Gewerken aufzulisten und die Belege einschließ-
lich der detaillierten, nachvollziehbaren und prüffähigen 
Rechnungen der Handwerksbetriebe vorzulegen sind. Der Be-
scheinigungsbehörde bleibt das Recht zur Anforderung von 
Originalrechnungen vorbehalten.

Erfüllen nicht alle vorgesehenen Baumaßnahmen die Voraus-
setzungen für eine Bescheinigung, soll die Bauherrin beziehungs-
weise der Bauherr von der Bescheinigungsbehörde im Rahmen 
der Abstimmung darauf ausdrücklich hingewiesen werden.

Es ist empfehlenswert, die Bauherrin beziehungsweise den 
Bauherrn in Textform darauf hinzuweisen, dass bei erheblichen 
Abweichungen der durchgeführten Baumaßnahmen von dem 
Ergebnis der Abstimmung keine Bescheinigung gemäß §  7i 
EStG erteilt wird.

2.3.3	 Zusicherung nach § 38 VwVfG

Um der Bauherrin beziehungsweise dem Bauherrn frühzeitig 
Klarheit über den Inhalt der zu erwartenden Bescheinigung zu 
geben, kommt die Zusicherung nach §  38 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG) in Betracht. Die Bauherrin be-
ziehungsweise der Bauherr hat die Tatbestände, für die er 
beziehungsweise sie die Bescheinigung begehrt, genau anzu-
geben, beispielsweise nach Gewerken oder Bauteilen.

Unter Hinweis auf § 38 VwVfG ist die Bauherrin beziehungs-
weise der Bauherr zu verpflichten, bei unvorhergesehenen 
Bauabläufen unverzüglich die Bescheinigungsbehörde zu be-
nachrichtigen.
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wendungen. Die Entscheidung, ob diese Aufwendungen zum 
Beispiel den Herstellungs- oder Anschaffungskosten oder den 
sofort abziehbaren Werbungskosten zuzurechnen sind, obliegt 
den Finanzbehörden. In diesen Fällen ist folgender Zusatz in die 
Bescheinigung aufzunehmen:

„Zu den bescheinigten Aufwendungen gehören Gemeinkosten, 
Funktionsträgergebühren, Gewinnaufschläge des Bauträgers, die 
Grunderwerbsteuer sowie weitere Anschaffungsnebenkosten. 
Begünstigt ist nur der Anteil, der nach den Feststellungen der 
Finanzbehörden zu den Anschaffungskosten im Sinne des § 7i 
Absatz 1 Satz 5 EStG oder den Herstellungskosten gehört, die 
auf die begünstigten Baumaßnahmen entfallen.“

Werden Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, Gewinnauf-
schläge des Bauträgers, die Grunderwerbsteuer oder weitere 
Anschaffungsnebenkosten nicht bescheinigt, ist folgender Zu-
satz in die Bescheinigung aufzunehmen:

„Zusätzlich gehören zu den begünstigten Aufwendungen Ge-
meinkosten, Funktionsträgergebühren, Gewinnaufschläge des  
Bauträgers, die Grunderwerbsteuer sowie weitere Anschaf- 
fungsnebenkosten. Davon ist jedoch nur der Anteil begünstigt, 
der nach den Feststellungen der Finanzbehörde zu den An-
schaffungskosten im Sinne des § 7i Absatz 1 Satz 5 EStG oder 
den Herstellungskosten gehört, die auf die begünstigten Bau-
maßnahmen entfallen.“

Zur hieraus folgenden Prüfverpflichtung der Finanzbehörde 
siehe Tz. 6.2.

3.4	 Sinnvolle Umnutzung

Aufwendungen für die sinnvolle Umnutzung eines Gebäudes, 
dessen ursprünglicher oder früherer Verwendungszweck nicht 
mehr zeitgemäß oder nicht mehr realisierbar ist (zum Beispiel 
infolge des Strukturwandels in Gewerbe, Landwirtschaft oder In-
dustrie), sind ausnahmsweise bescheinigungsfähig, wenn die his-
torische Substanz und die denkmalbegründenden Eigenschaften 
grundsätzlich erhalten werden, die Aufwendungen für die Um-
nutzung erforderlich (vergleiche Tz. 2.2.3) und die Umnutzung 
unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten angemessen ist.

Das setzt in der Regel voraus, dass

-	 die Umnutzungsplanung im Detail denkmalfachlich ab-
gestimmt wurde,

-	 die vorhandene statische Konstruktion erhalten bleibt, zum 
Beispiel das tragende Mauerwerk, die Ständer und die 
Balkenlagen,

-	 die nutzungsbedingten Einbauten leicht reversibel aus-
geführt werden, um eine spätere Rückführung auf den 
originalen Zustand zu ermöglichen; in der Regel liegt dies 
nicht vor, zum Beispiel beim Ersatz einer Holzdecke durch 
eine Betondecke, die beim Einbau und beim Entfernen er-
hebliche Eingriffe in die Denkmalsubstanz erfordert und 
auch eine Änderung der Statik bewirkt, wenn der Ersatz 
nicht aus statischen Gründen erforderlich ist,

-	 die nutzungsbedingten Eingriffe in das Baudenkmal, zum 
Beispiel Fensteröffnungen, Türöffnungen, unter Ausnut- 
zung von baurechtlichen Ausnahmen und Befreiungen auf 
das unbedingt notwendige Maß beschränkt werden,

Die Zusicherung hat den Hinweis an die Bauherrin beziehungs-
weise den Bauherrn zu enthalten, dass allein die zuständige 
Finanzbehörde prüft, ob steuerlich begünstigte Anschaffungs-, 
Herstellungs- oder Erhaltungskosten im Sinne der §§ 7i, 10f und 
11b EStG oder hiernach nicht begünstigte andere Kosten vor-
liegen. Eine verbindliche Auskunft über die zu erwartende Be-
messungsgrundlage für die Steuervergünstigung kann nur die 
zuständige Finanzbehörde bei Vorliegen einer Zusicherung der 
Unteren Denkmalschutzbehörde über den zu erwartenden Inhalt 
der Bescheinigung unter den allgemeinen Voraussetzungen für 
die Erteilung einer verbindlichen Auskunft durch die Finanz-
behörden geben (§ 89 Absatz 2 ff. der Abgabenordnung [AO] in 
Verbindung mit § 2 Absatz 1 der Steuer-Auskunftsverordnung).

Die Zusicherung ist keine Bescheinigung im Sinne des § 7i Ab-
satz 2 EStG. Sie ist nicht zur Vorlage geeignet, um die erhöhten 
Absetzungen in Anspruch zu nehmen.

3	 Bescheinigungsfähigkeit einzelner Aufwendungen

3.1	 Zuständigkeit für die steuerrechtliche Abgrenzung

Die steuerrechtliche Abgrenzung nach Herstellungskosten, 
Anschaffungskosten und Erhaltungsaufwand sowie nach be-
günstigten und nicht begünstigten Anschaffungskosten unter 
dem zeitlichen Gesichtspunkt des Abschlusses eines obligato-
rischen Erwerbsvertrags oder eines gleichstehenden Rechtsakts 
im Sinne des § 7i Absatz 1 Satz 5 EStG sowie die Zurechnung 
dieser Aufwendungen (vergleiche Tz. 3.3 und 3.9) nimmt die 
Finanzbehörde vor.

3.2	 Tatsächlich angefallene Aufwendungen

Nur tatsächlich angefallene Aufwendungen sind bescheini- 
gungsfähig. Dazu gehören die auf begünstigte Maßnahmen 
entfallenden Lohn- und Gehaltskosten für eigene Arbeit-
nehmer, Material und Betriebskosten sowie Aufwendungen 
für gemietete Arbeitsgeräte. Dazu gehört nicht die eigene 
Arbeitsleistung der Denkmaleigentümerin beziehungsweise 
des Denkmaleigentümers oder die Arbeitsleistung unentgelt-
lich beschäftigter Personen, weil ersparte Kosten steuerrecht-
lich nicht berücksichtigt werden können. Ebenfalls nicht be-
scheinigungsfähig ist der Wertverlust durch Entfernen von 
Altbausubstanz. Nicht entscheidend ist, ob die Aufwendungen 
nach DIN-Normen zu den Baukosten gehören. Die Kosten für 
Architektenleistungen sind bescheinigungsfähig, soweit sie 
einer begünstigten Maßnahme zuzurechnen sind. Skonti, an-
teilige Beiträge zur Bauwesenversicherung oder sonstige Ab-
züge mindern die zu berücksichtigenden Kosten.

3.3	 Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, Gewinnauf-
schläge, Grunderwerbsteuer und weitere Anschaffungs-
nebenkosten

Zu den bescheinigungsfähigen Aufwendungen gehören grund-
sätzlich auch die Gemeinkosten. In Bauträgerfällen gehören zu  
den bescheinigungsfähigen Aufwendungen auch die sogenannten 
Funktionsträgergebühren (zum Beispiel Treuhandgebühren, 
Baubetreuungskosten; vergleiche im Einzelnen Schreiben des 
Bundesministeriums der Finanzen vom 20.  Oktober 2003, 
BStBl  I S.  546) sowie der Gewinnaufschlag des Bauträgers. 
Außerdem gehören die Grunderwerbsteuer sowie weitere An-
schaffungsnebenkosten zu den bescheinigungsfähigen Auf-
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-	 die neue Nutzung sinnvoll ist, das heißt die Ausnutzung 
des Baukörpers, der Räume und Flächen sich der Denkmal-
eigenschaft des Gebäudes unterordnet,

-	 die Denkmaleigenschaft nicht wesentlich berührt wird.

Das unbedingt notwendige Maß der nutzungsbedingten Ein-
griffe und der Ausnutzung des Baukörpers kann zum Beispiel 
anhand einer Wirtschaftlichkeitsberechnung ermittelt werden.

Führen solche Aufwendungen steuerrechtlich zu einem Neu-
bau im bautechnischen Sinne, ist die Bescheinigung insoweit 
dennoch bindend für die Finanzbehörde (vergleiche Tz. 6.1). 
Ein Neubau im bautechnischen Sinne liegt vor, wenn die ein-
gefügten Neubauteile dem Gesamtgebäude das Gepräge geben. 
Das ist dann der Fall, wenn die tragenden Gebäudeteile (zum 
Beispiel Fundamente, tragende Außen- und Innenwände, 
Geschossdecken und die Dachkonstruktion) in überwiegendem 
Umfang ersetzt werden.

Aufwendungen für die sinnvolle Umnutzung können nur be-
scheinigt werden, wenn dies entsprechend begründet wird 
(siehe Tz. 5.2).

3.5	 Wiederherstellung

Aufwendungen für die Wiederherstellung eines beschädigten 
Gebäudes unter Verwendung von verbliebenen Gebäudeteilen 
sind grundsätzlich bescheinigungsfähig, wenn die maßgeb-
lichen denkmalbegründenden Merkmale des Gebäudes, zum 
Beispiel die Außenmauern, weitgehend erhalten sind und blei-
ben, also die Denkmaleigenschaft nicht in Frage gestellt wird.

Ist nur ein Teil eines Gebäudes ein unter Schutz stehendes Bau-
denkmal (zum Beispiel Fassaden, Decken, Dachreiter, Keller-
gewölbe), sind nur die Aufwendungen für Baumaßnahmen 
bescheinigungsfähig, die zur Erhaltung dieses Bauteils als 
Baudenkmal erforderlich sind. Sind diese Bauteile allein nicht 
wirtschaftlich nutzbar, kann der Umfang der bescheinigungs-
fähigen Aufwendungen auch nicht unter dem Gesichtspunkt der 
sinnvollen Nutzung ausgeweitet werden.

Ist zum Beispiel nur die Fassade als Teil einer baulichen An-
lage ein Baudenkmal, sind deshalb die Aufwendungen für den 
Abbruch und die Wiedererrichtung des hinter der Fassade lie-
genden Gebäudes nicht begünstigt. Bescheinigungsfähig sind 
die Aufwendungen für die Instandsetzung der Fassade sowie 
für die erschwerte Baustelleneinrichtung, die erschwerten Bau-
abläufe oder besondere bautechnische Vorkehrungen.

3.6	 Wiederaufbau und völlige Neuerrichtung

Die Aufwendungen für den Wiederaufbau eines verloren-
gegangenen oder beseitigten Baudenkmals sowie eine völlige 
Neuerrichtung eines Denkmals sind nicht bescheinigungsfähig.

3.7	 Denkmalrest

Wird ein Baudenkmal entkernt und dabei schützenswerte 
Substanz im Inneren des Gebäudes entfernt und durch neue 
Einbauten ersetzt, und ist nur der verbleibende Gebäuderest 
weiterhin ein Baudenkmal, können nur die Aufwendungen be-
scheinigt werden, die zur Erhaltung dieses Restes, zum Beispiel 

der Außenmauern, erforderlich waren. Begrifflich setzt die Ent-
kernung voraus, dass die ursprünglich vorhandenen Innenein-
bauten für den Denkmalcharakter des Baudenkmals wesent-
lich waren und in ihrem vorhandenen Zustand eine dauerhafte 
Nutzung ermöglichen. Die Aufwendungen für die Entkernung 
- Zerstörung der Denkmalsubstanz - und die neuen Innenein-
bauten können regelmäßig nicht bescheinigt werden. Eine Aus-
nahme gilt bei Aufwendungen für die Inneneinbauten, die zur 
Erhaltung der Außenmauern (Denkmalrest mit Baudenkmal-
qualität) wesentlich waren, zum Beispiel auf statische Erforder-
nisse zurückgehende Decken und Wände.

3.8	 Neue Gebäudeteile

Aufwendungen für neue Gebäudeteile zur Erweiterung der 
Nutzfläche, zum Beispiel Anbauten oder Erweiterungen, kön-
nen nicht bescheinigt werden. Hierunter fallen zum Beispiel 
neuerrichtete Balkone, Terrassen und Wintergärten.

Ausnahmen sind nur denkbar, wenn die Aufwendungen zur 
sinnvollen Nutzung unerlässlich sind. Entsprechendes gilt für 
Ausbauten, zum Beispiel des Dachgeschosses zur Erweiterung 
der Nutzfläche.

Aufwendungen für Nutzungserweiterungen können nur be-
scheinigt werden, wenn dies entsprechend begründet wird 
(vergleiche Tz. 5.2). Entsteht durch die Baumaßnahme ein 
steuerrechtlich selbstständiges Wirtschaftsgut, zum Beispiel 
ein getrennt vom Baudenkmal errichtetes Gebäude, sind die 
Aufwendungen nicht nach den §§ 7i, 10f oder 11b EStG be-
günstigt. Diese Prüfung der steuerrechtlichen Zuordnung der 
Aufwendungen obliegt der Finanzbehörde.

Für die Anforderungen an den Nachweis für Ausnahmen wird 
auf den gemeinsamen Runderlass des Ministeriums für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur und des Ministeriums der Finan-
zen zur Auslegung der Bescheinigungsrichtlinien zu den §§ 7i, 
10f und 11b des Einkommensteuergesetzes vom 7. September 
2012 (ABl. S. 1359) verwiesen.

3.9	 Neue Stellplätze und Garagen

Aufwendungen für die Errichtung neuer Stellplätze und Gara-
gen im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen an einem 
Baudenkmal sind nicht bescheinigungsfähig, es sei denn, 
die Errichtung eines Stellplatzes oder einer Garage ist aus 
denkmalpflegerischen Gründen innerhalb des Baudenkmals 
nicht angemessen und aus baurechtlichen Gründen für die be-
absichtigte sinnvolle Nutzung unerlässlich und zur Erhaltung 
oder sinnvollen Nutzung des Baudenkmals erforderlich. Auch 
in diesen Fällen kommt eine Vergünstigung für solche Auf-
wendungen nur in Betracht, wenn sie steuerrechtlich zu den An-
schaffungskosten im Sinne des § 7i Absatz 1 Satz 5 EStG oder 
den Herstellungskosten des Baudenkmals gehören. Entsteht 
durch die Baumaßnahmen ein steuerrechtlich selbstständiges 
Wirtschaftsgut, zum Beispiel eine getrennt vom Baudenkmal 
errichtete Tiefgarage, sind die Aufwendungen nicht nach §§ 7i 
und 10f EStG begünstigt. Diese Prüfung der steuerrechtlichen 
Zuordnung der Aufwendungen obliegt den Finanzbehörden.

Entsprechendes gilt für Zahlungen zur Ablösung einer Stell-
platzverpflichtung.
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3.13	 Photovoltaikanlagen

Die Kosten für die Anschaffung und Installation von Photovol-
taikanlagen sind nicht begünstigt, weil sie nach geltender Ver-
waltungsauffassung - anders als Solarthermieanlagen - ertrag-
steuerlich keine Gebäudebestandteile, sondern selbstständige 
Wirtschaftsgüter darstellen. Das gilt auch für dachintergierte 
Photovoltaikanlagen (zum Beispiel in Form von Solardach-
ziegeln) in Bezug auf die auf das Photovoltaikmodul ent-
fallenden Kosten; die auf die Dachkonstruktion entfallenden 
Kosten sind hingegen begünstigungsfähig, sofern die Maß-
nahmen an der Dachkonstruktion zur Erhaltung des Gebäudes 
als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich 
waren.

Beispiel:

Nach jahrelangem Leerstand erwägt die Eigentümerin be-
ziehungsweise der Eigentümer in ein dem Denkmalschutz 
unterliegendes Wohn- und Geschäftshaus den Einbau einer 
Wärmepumpe, welche sie oder er durch eine Photovoltaik- 
anlage auf dem Dach energetisch betreiben möchte. In diesem 
Fall sind die Aufwendungen für den Einbau der Wärmepumpe 
bescheinigungsfähig, weil Aufwendungen für eine Heizungs-
anlage zu einer sinnvollen Nutzung erforderlich sind (ver-
gleiche Tz. 2.2.2) und diese kein selbstständiges Wirtschafts-
gut, sondern einen unselbstständigen Gebäudebestandteil 
darstellt; die Aufwendungen für die Photovoltaikanlage sind 
hingegen nicht bescheinigungsfähig.

4	 Gebäude, das allein kein Baudenkmal, aber Teil 
eines Denkmalbereichs/einer geschützten Gesamt- 
anlage ist (§ 7i Absatz 1 Satz 4 , § 11b Absatz 1 Satz 2 
EStG)

Aufwendungen für bestehende Gebäude innerhalb eines 
Denkmalbereichs beziehungsweise einer geschützten Gesamt-
anlage, die keinen eigenen Denkmalwert haben, können nur 
bescheinigt werden, wenn bauliche Maßnahmen nach Art und 
Umfang zur Erhaltung des denkmalpflegerisch schützens-
werten äußeren Erscheinungsbildes des Denkmalbereichs be-
ziehungsweise der geschützten Gesamtanlage erforderlich 
sind. Ist nur der öffentliche Straßenraum als Erscheinungsbild 
geschützt, können Aufwendungen für Baumaßnahmen an der 
Rückseite oder innerhalb des Gebäudes, zum Beispiel der Ein-
bau eines Bades, nicht bescheinigt werden, auch dann nicht, 
wenn sie einer sinnvollen Nutzung dienen. Bescheinigungs-
fähig sind allerdings Aufwendungen für Baumaßnahmen, die 
für die Standsicherheit des denkmalpflegerisch schützens-
werten äußeren Erscheinungsbildes erforderlich sind. Auf-
wendungen für Baumaßnahmen an einem den Denkmalbereich 
beziehungsweise die geschützte Gesamtanlage störenden Ge-
bäude sind dann bescheinigungsfähig, wenn dieses Gebäude 
denkmalschutzrechtlichen Auflagen unterliegt, die Maßnahmen 
diese Auflagen erfüllen und zu Mehraufwendungen im Ver-
gleich zum Fall ohne die denkmalschutzrechtlichen Auflagen 
führen. Die Aufwendungen für den Wiederaufbau eines ver-
lorengegangenen oder beseitigten Denkmals sowie eine völlige 
Neuerrichtung eines Denkmals sind nicht bescheinigungsfähig. 
Aufwendungen, die der Erhaltung der das Erscheinungsbild 

Werden Garagen oder Stellplätze in einem Baudenkmal ein-
gerichtet, zum Beispiel in einer ehemaligen Remise, sind die 
Aufwendungen bescheinigungsfähig, wenn sie zur Erhaltung 
oder sinnvollen Nutzung des Baudenkmals unerlässlich sind.

3.10	 Nicht übliche Anlagen, Einrichtungen und bewegliche 
Einrichtungsgegenstände

Kosten für Anlagen und Einrichtungen, die in Gebäuden 
mit gleicher Nutzungsart nicht üblich sind, können nur be-
scheinigt werden, wenn die Anlagen und Einrichtungen zu 
den denkmalbegründenden Merkmalen zählen. Dazu gehören 
nicht Schwimmbecken innerhalb und außerhalb des Gebäudes, 
Sauna, Bar, Kegelbahn, Alarmanlagen sowie offener Kamin 
oder Kachelofen, wenn bereits eine Heizungsanlage vorhanden 
ist. Nicht bescheinigungsfähig sind in der Regel Aufwendungen 
für bewegliche Einrichtungsgegenstände, zum Beispiel Aus-
stellungsvitrinen und Ähnliches, Lautsprecher und Rundfunk-
anlagen (zum Beispiel für Cafés, Gaststätten usw.), Möbel, 
Regale, Lampen, Lichtleisten, Spiegel, Gardinenleisten, Teppi-
che und Teppichböden - sofern sie nicht auf den Rohfußboden 
verlegt oder aufgeklebt sind -, Waschmaschinen, auch wenn sie 
mit Schrauben an einem Zementsockel befestigt sind, und Ein-
baumöbel.

3.11	 Historische Ausstattung, Außenanlagen sowie Erschlie- 
ßungskosten

Aufwendungen für Zierstücke, Wappen, Stuckierungen, Ba-
lustraden, Freitreppen, Befestigungen, Mauern usw. sind be-
scheinigungsfähig, sofern sie zum historischen Bestand des 
Gebäudes gehören.

Nicht begünstigt sind jedoch Aufwendungen für Außenanlagen 
wie zum Beispiel Hofbefestigungen, Rasenanlagen, Blumen, 
Ziersträucher und Bäume, auch wenn diesen Außenanlagen 
Baudenkmalqualität zukommt. Etwas anderes kommt nur in 
Betracht, wenn die Aufwendungen für die Anlagen zu den 
Herstellungs- oder Anschaffungskosten oder zum Erhaltungs-
aufwand des Gebäudes gehören. Diese Prüfung obliegt den 
Finanzbehörden. § 10g EStG bleibt unberührt.

Erschließungskosten wie zum Beispiel Aufwendungen für den 
Anschluss des Gebäudes an das Stromversorgungsnetz, das 
Gasnetz, die Wasser- und Warmwasserversorgung und die Ab-
wasserleitungen sowie die Gebühren für die Herstellung des 
Kanalanschlusses gehören zu den im Grundsatz begünstigten 
Herstellungskosten des Gebäudes. Andere Erschließungskos- 
ten, wie zum Beispiel Straßenanliegerbeiträge im Sinne der 
§§  127 bis 135 des Baugesetzbuches (BauGB), Beiträge für 
Versorgungs- und Entsorgungsanlagen nach dem Kommunal-
abgabengesetz für das Land Brandenburg, Kanal- und Sielbau-
beiträge, gehören zu den nicht begünstigten nachträglichen An-
schaffungskosten des Grund und Bodens.

3.12	 Translozierung

Die Aufwendungen für die Translozierung eines Baudenkmals 
können nur bescheinigt werden, wenn die Eigenschaft als Bau-
denkmal auch nach der Translozierung erhalten bleibt.
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Wohnung (zum Beispiel im Falle eines Dachgeschossaus-
baus), ist eine direkte Zuordnung zum Einzelobjekt vorzu-
nehmen.

In Fällen, in denen der Bauträger die einzelnen Eigentumsein-
heiten zu unterschiedlichen Quadratmeterpreisen veräußert, 
kann eine abweichende Aufteilung in Betracht kommen.

Gesamtaufwendungen sind die dem Bauträger in Rechnung ge-
stellten und an die Erwerberin beziehungsweise den Erwerber 
weitergegebenen Kosten für Baumaßnahmen.

Bei mehrjährigen Baumaßnahmen sind der Beginn und das 
Ende der Baumaßnahmen in die Bescheinigung aufzunehmen.

Zu den bescheinigungsfähigen Aufwendungen gehört auch 
die in den Rechnungen ausgewiesene Umsatzsteuer. Soweit 
die Umsatzsteuer als Vorsteuer abzugsfähig ist, kann die Be-
scheinigung auf Begehren der antragstellenden Person auf 
die Nettorechnungsbeträge beschränkt werden. Schuldet die 
Bauherrin beziehungsweise der Bauherr die Umsatzsteuer aus 
den von ihr beziehungsweise ihm bezogenen Leistungen nach 
§ 13b des Umsatzsteuergesetzes (UStG), kann die von ihr be-
ziehungsweise ihm an die Finanzbehörde abgeführte Umsatz-
steuer in die Bescheinigung einbezogen werden. Voraussetzung 
ist, dass die Anmeldung und Zahlung der nach § 13b UStG ge-
schuldeten Umsatzsteuer nachgewiesen ist.

In die Bescheinigung ist folgender Hinweis aufzunehmen:

„Diese Bescheinigung ist nicht alleinige Voraussetzung für die 
Inanspruchnahme der Steuervergünstigung. Die Finanzbehörde 
prüft weitere steuerrechtliche Voraussetzungen, insbesondere 
die Abziehbarkeit der Aufwendungen als Betriebsausgaben, als 
Werbungskosten oder wie Sonderausgaben und die Zugehörig-
keit der Aufwendungen zu den Anschaffungskosten im Sinne 
des § 7i Absatz 1 Satz 5 EStG oder zu den Herstellungskosten, 
zu den Werbungskosten, insbesondere zum Erhaltungsauf-
wand, oder zu den nicht abziehbaren Kosten.“

5.3	 Zuschüsse

In die Bescheinigung sind die Zuschüsse aufzunehmen, die 
eine der für Denkmalschutz oder Denkmalpflege zuständigen 
Behörden der Empfängerin beziehungsweise dem Empfänger 
der Bescheinigung aus öffentlichen Mitteln gewährt hat. Wer-
den solche Zuschüsse nach Ausstellung der Bescheinigung be-
willigt, ist diese entsprechend zu ändern (§ 7i Absatz 2 Satz 2, 
2.  Halbsatz EStG) und der Finanzbehörde Mitteilung hier-
von zu machen (§ 4 der Verordnung über Mitteilungen an die 
Finanzbehörden durch andere Behörden und öffentlich-rechtli-
che Rundfunkanstalten [Mitteilungsverordnung - MV]).

6	 Bindungswirkung der Bescheinigung

6.1	 Prüfungsumfang der Bescheinigungsbehörde

Bei der Bescheinigung handelt es sich um einen Verwaltungs-
akt in Form eines Grundlagenbescheids mit Bindungswirkung 
für steuerliche Folgebescheide gemäß § 171 Absatz 10 in Ver-
bindung mit §  175 Absatz  1 Satz  1 Nummer  1 AO. Die Be-
scheinigungen binden die Finanzbehörden im Rahmen des 

tragenden historisch erhaltenswerten Bausubstanz dienen, sind 
bescheinigungsfähig.

5	 Erstellung der Bescheinigung

5.1	 Anerkannte Aufwendungen

Nach Prüfung bescheinigt die Untere Denkmalschutzbehörde 
den Gesamtbetrag der Aufwendungen, die nach Art und Um-
fang zur Erhaltung des Gebäudes oder Gebäudeteils als Bau-
denkmal oder zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich sind 
beziehungsweise die nach Art und Umfang zur Erhaltung des 
denkmalpflegerisch schützenswerten äußeren Erscheinungs-
bildes des Denkmalbereichs beziehungsweise der geschützten 
Gesamtanlage erforderlich sind und die in Abstimmung mit der 
Unteren Denkmalschutzbehörde durchgeführt worden sind.

Die anerkannten Aufwendungen sind in dem von der antrag-
stellenden Person zu erstellenden Verzeichnis der Rechnungen 
zu kennzeichnen.

5.2	 Inhalt der Bescheinigung

Die Bescheinigung ist objektbezogen. Sie muss die genaue 
Bezeichnung des Baudenkmals oder des Teils des Denkmal-
bereichs beziehungsweise der geschützten Gesamtanlage so- 
wie den Namen und die Adresse der Gebäudeeigentümerin be-
ziehungsweise des Gebäudeeigentümers oder der Bauherrin be-
ziehungsweise des Bauherrn und die auf sie beziehungsweise 
ihn entfallenden Aufwendungen enthalten (vergleiche Tz. 7.1). 
Bei einer Vertreterin beziehungsweise einem Vertreter ist deren 
beziehungsweise dessen wirksame Vertretungsbefugnis zu 
prüfen, bevor die Bescheinigung für die vertretene Person aus-
gestellt wird.

Bei Umnutzungen (vergleiche Tz. 3.4) und Nutzungserwei- 
terungen (vergleiche Tz. 3.8) ist der rechtfertigende Ausnahme-
tatbestand zu erläutern.

Betreffen Baumaßnahmen mehrere Einzelobjekte, für die je- 
weils selbstständige Bescheinigungen auszustellen sind (bei-
spielsweise mehrere Eigentumswohnungen in einem Gesamt-
objekt), vergleiche Tz. 1, oder für die eine Gesamtbescheinigung 
ausgestellt wird und die Aufteilung in einer Anlage beigefügt ist, 
ist die Zuordnung der Gesamtaufwendungen grundsätzlich nach 
den vorgelegten Aufteilungsschlüsseln vorzunehmen, sofern 
diese nach rein wirtschaftlichen Kriterien erfolgten. Andernfalls 
sind die Gesamtaufwendungen nach den folgenden Grundsätzen 
auf die Einzelobjekte aufzuteilen:

-	 Die das Gesamtgebäude (= Gemeinschaftseigentum, zum 
Beispiel tragende Elemente, Fassade, Dach, Treppenhaus) 
betreffenden Kosten sind den eigenständigen Gebäude-
teilen jeweils anteilig nach dem Verhältnis der Nutzflächen 
zuzuordnen.

-	 Aufwendungen, die nicht das Gesamtgebäude betreffen, 
sind ebenfalls im Nutzflächenverhältnis aufzuteilen, soweit 
die Ausstattung der einzelnen Gebäudeteile identisch ist 
(zum Beispiel vergleichbare Fliesen, Bodenbeläge, Sanitär-
installationen). Weichen die Ausstattungsmerkmale (zum 
Beispiel aufgrund von Sonderwünschen der Eigentümer) 
voneinander ab oder betreffen Baumaßnahmen nur eine 
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lich rechtswidrig, wenn an dem Verstoß der streitigen Maß-
nahme/Bescheinigung gegen formelles oder materielles Recht 
vernünftigerweise kein Zweifel besteht und sich deshalb die 
Rechtswidrigkeit aufdrängt; ein besonders schwerwiegender 
Fehler ist - anders als bei § 44 VwVfG - nicht erforderlich. Von 
einer offensichtlichen Rechtswidrigkeit ist insbesondere auszu-
gehen, wenn

-	 offensichtlich eine Rechtsgrundlage für die Erteilung der 
Bescheinigung fehlt oder

-	 die beziehungsweise der Begünstigte die Bescheinigung 
durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Hinsicht 
unrichtig oder unvollständig waren (zum Beispiel Be-
scheinigung von Baumaßnahmen, die ohne vorherige Ab-
stimmung mit der Bescheinigungsbehörde durchgeführt 
worden sind).

Soweit diese Richtlinie Beispiele für die Regelung bestimmter 
Fallgestaltungen vorgibt, handelt es sich um Regelbeispiele, die 
der Erläuterung von Inhalt, Zweck und Zielsetzung der Richt-
linien dienen. Eine im Einzelfall abweichende Sachbehandlung 
durch die Bescheinigungsbehörde kann durch besondere 
denkmalbedingte Umstände gerechtfertigt sein.

6.2	 Prüfungsumfang der Finanzbehörden

Die Finanzbehörden haben zu prüfen,

a)	 ob die vorgelegte Bescheinigung von der zuständigen Unte-
ren Denkmalschutzbehörde ausgestellt worden ist,

b)	 ob die bescheinigten Aufwendungen steuerrechtlich zu den 
Herstellungskosten oder den Anschaffungskosten im Sinne 
des § 7i Absatz 1 Satz 5 EStG des Gebäudes, zu den so-
fort abziehbaren Werbungskosten, insbesondere zum Er-
haltungsaufwand, oder zu den nicht abziehbaren Kosten 
gehören,

c)	 ob weitere Zuschüsse für die bescheinigten Aufwendungen 
gezahlt werden oder worden sind,

d)	 ob die Aufwendungen bei einer Einkunftsart oder - bei zu 
eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden - wie Sonder-
ausgaben berücksichtigt werden können,

e)	 in welchem Veranlagungszeitraum die erhöhten Ab-
setzungen, die Verteilung von Erhaltungsaufwand oder 
der Abzug wie Sonderausgaben erstmals in Anspruch ge-
nommen werden können,

f)	 in welcher Höhe Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, 
Gewinnaufschläge, Grunderwerbsteuer sowie weitere An-
schaffungsnebenkosten angefallen sind und in welcher 
Höhe diese auf die begünstigten Maßnahmen entfallen.

7	 Nachweis der entstandenen Aufwendungen

7.1	 Rechnungsbelege und Gebühren

Die Bescheinigung ist schriftlich auf einem Formular zu be-
antragen, das dem Mustervordruck (Anlage 1) entspricht. Alter-

gesetzlich vorgegebenen Umfangs. Die verbindlichen Fest-
stellungen der Bescheinigung beschränken sich auf Tatbestände 
des Denkmalrechts; sie erstrecken sich nicht auf die steuer-
rechtlichen Begriffe wie Herstellungskosten oder Erhaltungs-
aufwand und die sonstigen steuerrechtlichen Voraussetzungen, 
die einer abschließenden Prüfung durch die Finanzbehörde vor-
behalten sind.

Das Bescheinigungsverfahren umfasst deshalb die Prüfung:

a)	 ob das Gebäude oder der Gebäudeteil nach den landesrecht-
lichen Vorschriften ein Baudenkmal ist und die Voraus-
setzungen nach Tz. 2.1 erfüllt sind,

b)	 ob die Baumaßnahmen nach Art und Umfang

aa)	zur Erhaltung des Gebäudes oder Gebäudeteils als Bau-
denkmal oder zu seiner sinnvollen Nutzung,

bb)	bei einem Gebäude, das Teil eines Denkmalbereichs 
beziehungsweise einer geschützten Gesamtanlage ist, 
zur Erhaltung des denkmalpflegerisch schützenswerten 
äußeren Erscheinungsbildes des Denkmalbereichs be-
ziehungsweise der geschützten Gesamtanlage

erforderlich waren,

c)	 ob die Arbeiten vor Beginn und bei Planungsänderungen 
vor Beginn der geänderten Vorhaben mit der zuständigen 
Unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmt waren,

d)	 in welcher Höhe Aufwendungen, die die vorstehenden 
Voraussetzungen erfüllen, angefallen sind,

e)	 ob und gegebenenfalls in welcher Höhe Zuschüsse aus öf-
fentlichen Mitteln durch eine der für Denkmalschutz oder 
Denkmalpflege zuständigen Behörden gezahlt worden sind,

f)	 ob nach dem Ausstellen einer Bescheinigung Zuschüsse 
aus öffentlichen Mitteln durch eine der für Denkmalschutz 
oder Denkmalpflege zuständigen Behörden gezahlt werden 
(vergleiche Tz. 5.3).

Die Bauherrin beziehungsweise der Bauherr sind darauf hin-
zuweisen, dass die bescheinigten Aufwendungen steuerlich nur 
berücksichtigt werden können, wenn die zuständige Finanz-
behörde die ihr obliegende Prüfung der weiteren, steuerrecht-
lichen Voraussetzungen durchgeführt hat (vergleiche Tz. 5.2).

Ist die Bescheinigung aus Sicht der Finanzbehörde für Bau-
maßnahmen erteilt worden, bei denen die gesetzlichen 
Voraussetzungen nicht vorliegen, hat die Finanzbehörde ein 
Remonstrationsrecht, das heißt, sie kann die Bescheinigungs-
behörde zur Überprüfung veranlassen sowie um Rücknahme 
oder Änderung der Bescheinigung bitten (beispielsweise bei 
fehlendem Hinweis auf das Prüfungsrecht des Finanzamtes). 
Die Bescheinigungsbehörde ist verpflichtet, der Finanzbehörde 
die Rücknahme oder Änderung der Bescheinigung mitzuteilen 
(§ 4 MV). Bescheinigungen, die nach dem 31. Dezember 2020 
erteilt worden und offensichtlich rechtswidrig sind, binden 
die Finanzbehörden nicht; eines Remonstrationsverfahrens 
bedarf es insoweit nicht. Eine Bescheinigung ist offensicht-
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Die Bescheinigungsbehörde hat zu bescheinigen, ob die dem 
Bescheinigungsantrag zugrunde liegende Maßnahme durch-
geführt wurde und die Kosten durch Vorlage der Rechnungen 
nachgewiesen wurden.

Die eingereichte Rechnungsaufstellung ist zugleich Bestand-
teil der Bescheinigung (Pflichtanlage). Die Bescheinigungs-
behörde hat darauf die anerkannten Aufwendungen kenntlich 
zu machen.

7.2	 Nachweis bei Durchführung durch Bauträger, Baube- 
treuer oder Generalunternehmer

Bei Bauherrinnen beziehungsweise Bauherren oder Er-
werbenden, die einen Bauträger, eine Baubetreuung oder ein 
Generalunternehmen mit der Durchführung der Maßnahmen 
beauftragt haben, und in vergleichbaren Fällen ist die not-
wendige Prüfung der Einzelleistungen nur möglich, wenn 
die antragstellende Person die spezifizierten Rechnungen der 
Handwerksbetriebe, der Subunternehmen und der liefernden 
Firmen an den Bauträger oder Ähnliche sowie einen detaillier-
ten Einzelnachweis über die Vergütungen für deren beziehungs-
weise dessen eigene Leistungen vorlegt. Wenn es zur Prüfung 
der Einzelleistungen erforderlich ist, kann die Vorlage der Kal-
kulation verlangt werden. Der Bescheinigungsbehörde bleibt 
das Recht zur Anforderung von Originalrechnungen und Origi-
nal-Kalkulation vorbehalten.

8	 Gebührenpflicht

Die Bescheinigung ist gebührenpflichtig.

Die Gebühren gehören nicht zu den bescheinigungsfähigen 
Aufwendungen.

Die angefallenen Gebühren sind, sofern das Objekt zur Ein-
kunftserzielung genutzt wird, als Werbungskosten beziehungs-
weise Betriebsausgaben abziehbar.

9	 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Richtlinien treten am Tag nach der Bekanntmachung im 
Amtsblatt für Brandenburg in Kraft. Gleichzeitig treten die Be-
scheinigungsrichtlinien zur Anwendung der §§ 7i, 10f und 11b 
des Einkommensteuergesetzes nach § 22 Absatz 2 des Branden-
burgischen Denkmalschutzgesetzes vom 22.  Oktober 2017 
(ABl. S. 1093) außer Kraft.

nativ kann die Bescheinigung elektronisch über den hierfür vor-
gesehenen Dienst im bereitgestellten Online-Portal beantragt 
werden.

Alle Rechnungsbeträge aus den detaillierten, nachvollziehbaren 
und prüffähigen Rechnungen sind von der antragstellenden Per-
son vollständig nach Gewerken geordnet entsprechend dem Vor-
druck beziehungsweise der entsprechenden Maske im Antrags-
dienst des Online-Portals aufzulisten. Darin sind auch Angaben 
zum Zahlbetrag und Zahlungsdatum der einzelnen Rechnungen 
sowie zum Zeitpunkt der Ausführung der Baumaßnahme zu tä-
tigen. Außerdem muss aus den Angaben hervorgehen, welche 
der Rechnungen und in welcher Höhe Aufwendungen aus zu-
sammengefassten Rechnungen auf Außenanlagen entfallen und 
welcher Art diese Außenanlagen sind.

Erforderlich ist die Vorlage der Schlussrechnungen. Abschlags-
rechnungen und Kostenvoranschläge ersetzen keine Schluss-
rechnung. Kassenzettel müssen Menge, Artikel und Preis ein-
deutig erkennen lassen. Der Bescheinigungsbehörde bleibt das 
Recht zur Anforderung von Originalrechnungen und weiteren 
Unterlagen (zum Beispiel Werkvertrag, Überweisungs- oder 
Zahlungsbeleg), die die Echtheit der Herkunft und die Unver-
sehrtheit des Inhalts der Rechnungen nachweisen, vorbehalten.

Ist die Vorlage der Schlussrechnungen wegen der Insolvenz 
des Bauträgers nicht möglich, kann die Bescheinigung nur er-
teilt werden, wenn die begünstigten Aufwendungen einzeln 
nach Gewerken durch ein von der Erwerberin beziehungsweise 
dem Erwerber vorzulegendes Gutachten einer beziehungs-
weise eines Bausachverständigen nachgewiesen werden und 
die Erwerberin beziehungsweise der Erwerber die Insolvenz 
des Bauträgers glaubhaft macht. Der an den Bauträger gezahlte 
Kaufpreis bildet die Obergrenze der bescheinigungsfähigen 
Aufwendungen.

Pauschalrechnungen von Handwerksbetrieben können nur be-
rücksichtigt werden, wenn das Angebot, das dem Pauschal-
vertrag zugrunde liegt, beigefügt ist. Wenn es zur Prüfung der 
Einzelleistungen erforderlich ist, kann die Vorlage der Kalku-
lation verlangt werden. Der Bescheinigungsbehörde bleibt das 
Recht zur Anforderung von Originalrechnungen, Original-An-
gebot und Original-Kalkulation vorbehalten. Genehmigungs- 
und Prüfungsgebühren gehören zu den Kosten der genehmigten 
oder geprüften Baumaßnahme.
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Anlage 1

Muster für einen Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung gemäß §§ 7i, 10f, 11b 
des Einkommensteuergesetzes (EStG)

Anlagen

1.	 Pläne Bestand
2.	 Pläne mit Eintragung der Maßnahmen
3.	 Vereinbarung
4.	 Rechnungen (Schlussrechnungen)

Antragstellerin/Antragsteller

Name, Vorname:
Anschrift:
Telefon, E-Mail:
Zuständige Finanzbehörde, Steuernummer:
Steueridentifikationsnummer:

	 Eigentümerin  
beziehungsweise  
Eigentümer

	 sonstige bauberechtigte  
Person

	 Vertretung der Eigentümerin beziehungsweise des Eigentümers 
oder einer sonstigen bauberechtigten Person (Vollmacht ist bei-
gefügt)

1.	 Maßnahmen

Die Maßnahmen betreffen ein

  Baudenkmal	   Gebäude als Teil einer Gebäudegruppe oder Gesamtanlage (Denkmalbereich)

Adresse des Objekts, bei einem Gebäudeteil zusätzlich genaue Beschreibung

2.	 Bezeichnung der Baumaßnahme:    

3.	 Abschluss bei mehrjährigen Baumaßnahmen

Lfd. Nr. Maßnahme begonnen (Jahr) beendet (Jahr)

3a.	Wohn-/Nutzflächen

Vor Beginn der Baumaßnahmen:	 Wohnfläche	 qm	 Nutzfläche	 qm

Nach Beendigung der Baumaßnahmen:	 Wohnfläche	 qm	 Nutzfläche	 qm
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4.	 Aufstellung der Kosten

Die Kosten bitte nach Gewerken oder Bauteilen ordnen und laufend nummerieren. Skonti und sonstige Abzüge sind vom Rechnungs-
betrag abzusetzen. Bei Bedarf bitte weitere Blätter beifügen.

Lfd. Nr. Rechnungs- 
datum

Kurzbezeichnung 
von Gewerk oder 
Bauteil

Rechnungs- 
betrag

Zahlungs- 
betrag

Zahlungs- 
datum

In Position ent-
haltene Außen-
anlagen

Prüfungsvermerk

Übertrag
Gesamt

	 Wegen Insolvenz des Bauträgers ist die Vorlage der Schlussrechnung nicht möglich (Gutachten einer beziehungsweise eines Bau-
sachverständigen sowie Nachweis/Beleg für Insolvenz sind beigefügt).

	 Antragstellerin beziehungsweise Antragsteller ist vorsteuerabzugsberechtigt.
	 An die Finanzbehörde abgeführte Umsatzsteuer nach § 13b UStG: ________€ (Nachweise sind beigefügt).

5.	 Funktionsträgergebühren im Sinne des BMF-Schreibens vom 20. Oktober 2003 (BStBl I S. 546)

Gebühren/Kosten für Rechnungs- 
datum

Rechnungs- 
betrag

Zahlungs- 
betrag

Zahlungs- 
datum

Zinsen der Zwischen- und Endfinanzierung

Vorauszahlung von Schuldzinsen

Zinsfreistellungsgebühren

Damnum, Disagio, Bearbeitungs- und Auszahlungsgebühren

Kosten der Darlehenssicherung

Garantie- und Bürgschaftsgebühren im Zusammenhang mit der  
Vermietung beziehungsweise Finanzierung

Gebühren im Zusammenhang mit der Zwischen- beziehungsweise 
Endfinanzierung
Gebühren für die Vermittlung des Objekts oder Eigenkapitals und 
des Treuhandauftrags
Abschlussgebühren

Courtage, Agio, Beratungs- und Bearbeitungsgebühren sowie 
Platzierungsgarantiegebühren
Kosten der Konzeptionserstellung und Prospektprüfung

Treuhandgebühren und Baubetreuungskosten

Preissteigerungs-, Kosten- beziehungsweise Vertragsdurch-
führungs-Garantiegebühren
Vergütungen für Steuer- und Rechtsberatung

Beiträge zu Sach- und Haftpflichtversicherungen

Sonstiges
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6.	 Generalübernehmerverträge

ja  	 nein  

Wenn ja, dann

a)	 Eigentümerin/Eigentümer kauft nur die Sanierungsleistung (nur Kaufpreis angeben: Angaben zu den Nummern 4. und 5. sind nicht 
erforderlich)

b)	 Gesamtkauf eines Grundstücks mit Sanierung (Angaben zu den Nummern 4. und 5. sind erforderlich)

c)	 Kauf von Eigentumswohnung von einem Bauträger

Liegt ein Tatbestand der Fallgruppen b oder c vor, sind lediglich die erklärten und dem Grunde nach vom Bauamt geprüften Kosten zu 
bescheinigen. Die Zuordnung dieser Aufwendungen zu den Anschaffungskosten des Grund und Bodens, den Anschaffungskosten des 
Altgebäudes beziehungsweise den Anschaffungskosten im Sinne des § 7i Absatz 1 Satz 5 EStG, den Herstellungskosten beziehungs-
weise Modernisierungsaufwendungen oder den sofort abzugsfähigen Werbungskosten/Betriebsausgaben nimmt die zuständige Finanz-
behörde vor.

7.	 Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln

Falls Zuschüsse von einer für Denkmalschutz oder Denkmalpflege zuständigen Behörde gewährt worden sind, bitte hier auflisten.

Zuschussgeberin  
beziehungsweise  
Zuschussgeber

Baumaßnahme Datum der Bewilligung Betrag 
€

Datum der Auszahlung

Gesamt

Summe der Kosten (Nummer 4.)
abzüglich Summe der bewilligten Zuschüsse Nummer 7.)
Insgesamt

Ort, Datum Unterschrift
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Anlage 2

Muster für die Ausstellung einer Bescheinigung gemäß §§ 7i, 10f, 11b 
des Einkommensteuergesetzes (EStG)

Anlagen

Pläne zur Rückgabe
Rechnungsaufstellung
Rechnungen (Schlussrechnungen)

Sehr geehrte

Sie sind	   Eigentümerin beziehungsweise Eigentümer	   Vertretung der Eigentümerin beziehungsweise des Eigentümers

	   Sonstige bauberechtigte Person	   Vertretung der sonstigen bauberechtigten Person

des Gebäudes/Gebäudeteils (genaue Adresse des Objekts, bei Gebäudeteilen zusätzlich genaue Beschreibung):

(Die Bescheinigungsbehörde) bestätigt, dass das Gebäude/der Gebäudeteil

	 ein Baudenkmal nach § 2 Absatz 2 Nummer 1 des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes (BbgDSchG) ist.
(Es wurde am ... in die Denkmalliste [§ 3 BbgDSchG] aufgenommen.)

	 Teil der denkmalgeschützten Gebäudegruppe/Gesamtanlage nach § 2 Absatz 2 Nummer 2 BbgDSchG ist.
(Die Gebäudegruppe/Gesamtanlage wurde am ... durch Satzung unter Schutz gestellt [§ 4 BbgDSchG].)

Die hieran in der Zeit vom … bis … durchgeführten Arbeiten (konkrete Bezeichnung/Beschreibung der Baumaßnahme), die zu Auf-
wendungen von Euro … einschließlich  /ohne Umsatzsteuer  geführt haben, waren im Sinne der §§ 7i, 10f, 11b EStG nach Art und 
Umfang zur Erhaltung

	 des Gebäudes/Gebäudeteils als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich.

	 des schützenswerten äußeren Erscheinungsbildes der Gebäudegruppe/Gesamtanlage (Denkmalbereich) erforderlich.

Die anerkannten Aufwendungen sind in dem anliegenden Verzeichnis der einzelnen Rechnungen, das Bestandteil dieser Bescheinigung 
ist, gekennzeichnet. Die Kosten sind durch die Rechnungen nachgewiesen worden.

Die Bescheinigung ist nicht alleinige Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steuervergünstigung. Die Finanzbehörde prüft wei-
tere steuerrechtliche Voraussetzungen, i n s b e s o n d e r e die Abziehbarkeit der Aufwendungen als Betriebsausgaben, als Werbungs-
kosten oder wie Sonderausgaben und die Zugehörigkeit der Aufwendungen zu den Anschaffungskosten im Sinne des § 7i Absatz 1 
Satz 5 EStG oder zu den Herstellungskosten, zum Erhaltungsaufwand oder zu den nicht abziehbaren Kosten.

	 Zu den bescheinigten Aufwendungen gehören Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, Gewinnaufschläge des Bauträgers, die 
Grunderwerbsteuer sowie weitere Anschaffungsnebenkosten. Begünstigt ist nur der Anteil, der nach den Feststellungen der Finanz-
behörden zu den Anschaffungskosten im Sinne des § 7i Absatz 1 Satz 5 EStG oder den Herstellungskosten gehört, die auf die be-
günstigten Baumaßnahmen entfallen.

	 Zusätzlich gehören zu den begünstigten Aufwendungen Gemeinkosten, Funktionsträgergebühren, Gewinnaufschläge des Bau-
trägers, die Grunderwerbsteuer sowie weitere Anschaffungsnebenkosten. Davon ist jedoch nur der Anteil begünstigt, der nach den 
Feststellungen der Finanzbehörde zu den Anschaffungskosten im Sinne des § 7i Absatz 1 Satz 5 EStG oder den Herstellungskosten 
gehört, die auf die begünstigten Baumaßnahmen entfallen.

Die Arbeiten sind vor Beginn und bei Planungsänderungen vor Beginn der geänderten Vorhaben mit der Unteren Denkmalschutz-
behörde abgestimmt.
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Für die durchgeführte Baumaßnahme _______________________ (konkrete Baumaßnahme/Beschreibung der Maßnahme) wurden 
aus öffentlichen Mitteln

	 Zuschüsse von insgesamt € 	  gewährt, davon wurden

bewilligt € 	  am 	 , ausgezahlt € 	  am 	

bewilligt € 	  am 	 , ausgezahlt € 	  am 	

	 keine Zuschüsse gewährt.

Werden Zuschüsse von einer für Denkmalschutz oder Denkmalpflege zuständigen Behörde nach Ausstellung der Bescheinigung be-
willigt, wird diese entsprechend geändert und der Finanzbehörde Mitteilung hiervon gemacht. Im Übrigen bleibt die Empfängerin 
beziehungsweise der Empfänger verpflichtet, für die Maßnahme vereinnahmte oder bewilligte Zuschüsse aus öffentlicher Kasse in 
ihrer beziehungsweise seiner Steuererklärung der Finanzbehörde anzugeben, da sie zu einer Minderung der berücksichtigungsfähigen 
Aufwendungen führen.

	 Es liegt eine Umnutzung oder Nutzungserweiterung vor.

Aus folgenden Gründen ist sie ausnahmsweise förderfähig (vergleiche Tz. 3.4 beziehungsweise 3.8 der Bescheinigungsrichtlinien):

Ergänzende Bemerkungen:

Diese Bescheinigung dient zur Vorlage bei der Finanzbehörde und ist gebührenpflichtig. Rechnung und Überweisungsformular liegen 
bei.

- Rechtsbehelfsbelehrung -

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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Ausschreibung  
des Wettbewerbes zur Verleihung  

des Titels „Ausgezeichneter Saatbaubetrieb  
des Landes Brandenburg“

Bekanntmachung des Ministeriums für Land- und  
Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

Vom 5. Februar 2026

Gegenstand und Ziel

Das Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt 
und Verbraucherschutz (MLEUV) verleiht in Abstimmung mit 
dem Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft 
und Flurneuordnung (LELF), dem Märkischen Saatgutverband 
Brandenburg e. V. und dem Landesbauernverband Branden-
burg e. V. (LBV) den Titel „Ausgezeichneter Saatbaubetrieb 
des Landes Brandenburg“ an hervorragende Saat- und Pflanz-
guterzeuger des Landes.

Teilnahmevoraussetzungen

Zur Teilnahme an dem Wettbewerb zur Verleihung des oben 
angeführten Titels sind alle landwirtschaftlichen Betriebe be-
rechtigt, die

-	 im Land Brandenburg mindestens fünf Jahre erfolgreich 
Saat- und Pflanzgut erzeugt haben,

-	 deren Saat- und Pflanzguteinsatz im Betrieb zu mindestens 
66 Prozent aus zertifiziertem Saat- und Pflanzgut besteht.

Verfahren

-	 Die Anmeldung erfolgt formgebunden bis spätestens zum 
20. Februar des Jahres beim MLEUV, Referat 36, Linden-
straße 34 a, 14467 Potsdam.

-	 Die Auswahl der auszuzeichnenden Betriebe trifft eine 
Kommission auf der Grundlage des Antrages und ge-
gebenenfalls aus Ergebnissen einer Feldbesichtigung unter 
Berücksichtigung der Bewertungskriterien.

Art und Weise der Auszeichnung

Im Rahmen des Brandenburger Saatguttages werden den aus- 
gewählten Betrieben Urkunden und Firmenschilder mit der 
Aufschrift „Ausgezeichneter Saatbaubetrieb des Landes Bran- 
denburg“ überreicht.

Jährlich können mehrere Betriebe mit dem oben genannten 
Titel ausgezeichnet werden.

Zusammensetzung der Kommission

Die Kommission besteht aus je einem Beauftragten des

-	 Ministeriums für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt 
und Verbraucherschutz (MLEUV),

-	 des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirt-
schaft und Flurneuordnung (LELF) (Referat Saatenaner-
kennung),

-	 Landesbauernverbandes Brandenburg e. V. sowie
-	 Märkischen Saatgutverbandes Brandenburg e. V.

Bewertungskriterien

Folgende Ergebnisse der zurückliegenden drei Jahre dienen als 
Grundlage für die Auswahl der Preisträger:

-	 Der Anteil der mit Erfolg besichtigten Vermehrungsflächen 
muss jährlich mindestens 90  Prozent der angemeldeten 
Vermehrungsflächen bei der konventionellen und 80 Pro-
zent bei der Ökosaatgutproduktion betragen. Bedingte An-
erkennung von Mähdruschfrüchten nach § 8 Nummer 2 der 
Saatgutverordnung gelten als anerkannt.

-	 Die der Saatenanerkennung des LELF vorliegenden Er-
gebnisse der Beschaffenheitsprüfung und des Virustests 
beim Kartoffelpflanzgut. Ein Befall mit Quarantänekrank-
heiten und/oder Beanstandungen entsprechend der Pflanz-
kartoffelverordnung dürfen nicht vorliegen.

Folgende Bewertungskriterien werden im Rahmen einer Feld-
besichtigung herangezogen:

-	 Einhaltung der guten fachlichen Praxis der Saatguterzeu-
gung,

-	 Beurteilung des Kulturzustandes der Vermehrungsflächen,
-	 Verunkrautung, Feldrandhygiene, Gestaltung der Frucht-

folge und gegebenenfalls Besichtigung des übrigen Acker-
landes.

Ausschluss/Aberkennung

Unrichtige oder unvollständige Angaben sowie verspätete An-
tragstellung führen zum Ausschluss vom Auswahlverfahren.

Werden Falschangaben und Verstöße gegen die der Aus-
zeichnung zugrunde liegenden Kriterien bekannt, so führt das 
zur Aberkennung des verliehenen Titels.

Genehmigung zum Vorhaben 
wesentliche Änderung einer Kompostierungsanlage 

in 16356 Ahrensfelde

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 17. Februar 2026

Der Firma RETERRA Service GmbH, Sophienwald 1 in 
50374 Erftstadt wurde die Genehmigung nach § 16 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf den Grund-
stücken in 16356 Ahrensfelde, Am Walde 4 in der Gemarkung 
Mehrow, Flur 6, Flurstücke 12/1, 13/2, 14/1, 14/4, 15/2, 16/2, 
45 und 47 eine Kompostierungsanlage wesentlich zu ändern 
(Az.: G00324).
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Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma RETERRA Service GmbH (im Folgenden: An-
tragstellerin), Sophienwald 1 in 50374 Erftstadt wird die

Genehmigung

nach §§ 16 Abs. 1 i. V. m. 10 BImSchG erteilt, eine An-
lage zur Erzeugung von Kompost aus organischen Ab-
fällen (im Folgenden: Kompostierungsanlage) auf dem 
Grundstück in

16356 Ahrensfelde, Am Walde 4,
Gemarkung Mehrow,
Flur 6,
Flurstücke 13/2, 14/1, 12/1, 14/4, 15/2, 16/2, 45, 47

in dem unter Ziffer II. und III. dieser Entscheidung be-
schriebenen Umfang und unter Einhaltung der unter Zif-
fer IV. genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen (NB) 
zu ändern.

2.	 Die Genehmigung umfasst nach § 13 BImSchG die Bau- 
genehmigung nach § 72 Abs.  1 Satz  1 der Brandenbur- 
gischen Bauordnung (BbgBO) mit Zulassung einer  Ab- 
weichung gemäß §  67 Abs.  2 BbgBO von den Anfor- 
derungen gemäß Nr. 5.13.2 der Muster-Richtlinie über den 
baulichen Brandschutz im Industriebau (Muster-Industrie-
bau-Richtlinie - MIndBauRL) u. a. aus der DIN 18234-3/4 
(Dachdurchdringungen) sowie unter Ersetzung des ge-
meindlichen Einvernehmens nach § 71 Abs. 1 BbgBO.

3.	 Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen.

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden.“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Es handelt sich um eine Anlage nach der Richtlinie 2010/75/EU 
über Industrieemissionen (IED).

Für die Anlage ist das BVT-Merkblatt „Abfallbehandlungs-
anlagen“ vom 10. August 2018 maßgeblich.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird 
in der Zeit vom 19. Februar 2026 bis einschließlich 4. März 
2026 auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt Branden-

burg unter https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-ost 
zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch 
gegenüber Dritten, die keine Einwendung erhoben haben, 
als zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Ost

Genehmigung zum Vorhaben Errichtung  
und Betrieb von vier Windkraftanlagen 

am Standort in 14959 Trebbin, 
Gemarkung Großbeuthen und Thyrow

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 17. Februar 2026

Der Firma B&W Energy Projekt GmbH & Co. KG, Leblicher 
Straße 25 in 46359 Heiden wurde die Genehmigung nach § 4 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf 
den Grundstücken in 14959 Trebbin in der Gemarkung Groß-
beuthen, Flur 3, Flurstück 32 und in der Gemarkung Thyrow, 
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Flur 2, Flurstück 1 vier Windkraftanlagen (WKA) zu errichten 
und zu betreiben.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma B&W Energy Projekt GmbH & Co. KG (im 
Folgenden: Antragstellerin), Leblicher Str. 25 in 46359 
Heiden wird die Genehmigung erteilt, vier Anlagen zur 
Nutzung von Windenergie (WKA) auf den Grundstücken 
in 14959 Trebbin, Gemarkung Großbeuthen, Flur  3, 
Flurstück 32 und Gemarkung Thyrow, Flur 2, Flurstück 1 
in dem unter Ziffer II. und III. dieser Entscheidung be-
schriebenen Umfang und unter Einhaltung der unter IV. 
genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen zu errichten 
und zu betreiben.

2.	 Die Genehmigung umfasst nach §  13 BImSchG insbe- 
sondere folgende Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach § 72 Absatz 1 Satz 1 der 
Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) mit Zu-
lassung von insgesamt vier Abweichungen nach § 67 
Absatz  1 BbgBO (Reduzierung der Abstandsfläche 
der WKA auf den Radius der fiktiven Kugel von 
121,15 Meter),

-	 die naturschutzrechtliche Eingriffszulassung gemäß 
§ 17 Absatz 1 i. V. m. § 15 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG).

3.	 Die Genehmigung schließt die Zustimmung nach §  14 
Luftverkehrsgesetz (LuftVG) ein.

4.	 Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen.

5.	 Für diese Entscheidung werden eine Verwaltungsgebühr 
sowie Auslagen in Höhe von […] festgesetzt.

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Gemäß § 63 Abs. 1 BImSchG haben Widerspruch und Klage 
eines Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an 
Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine auf-
schiebende Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats 
nach seiner Erhebung zu begründen. Des Weiteren gilt gemäß 
§ 63 Abs. 2 BImSchG, dass der Antrag auf Anordnung der auf-
schiebenden Wirkung des Widerspruchs oder der Anfechtungs-
klage gegen eine Zulassung der Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Abs. 5 
Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur innerhalb 

eines Monats nach der Zustellung der Genehmigung gestellt 
und begründet werden kann.“ 

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird 
in der Zeit vom 19. Februar 2026 bis einschließlich 4. März 
2026 auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt Branden-
burg unter https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-sued 
zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid als zuge- 
stellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam (Postfach 60 10 61, 14410 Potsdam; Tele- 
fax: 033201 442-662) erhoben werden.

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
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Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree

Öffentliche Bekanntmachung 
über die Beteiligung zum Entwurf 

der 1. Änderung des Sachlichen Teilregionalplans 
„Regionale Raumstruktur und 

Grundfunktionale Schwerpunkte“ 
der Region Oderland-Spree

Bekanntmachung 
der Regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree 

Vom 24. November 2025

Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemein-
schaft Oderland-Spree hat auf ihrer 3. Sitzung/8. Amtszeit am  
24. November 2025 den Vorentwurf der 1. Änderung des Sach-
lichen Teilregionalplans „Regionale Raumstruktur und Grund-
funktionale Schwerpunkte“ (TRP GSP), bestehend aus einer 
textlichen und einer zeichnerischen Festlegung sowie die Be-
gründung gebilligt (Beschluss 25/03/16). Die zweckdienliche 
Unterlage zum Screening gemäß §  8 Absatz  2 des Raum-
ordnungsgesetzes (ROG) in der Fassung vom 22.  Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden 
ist, wurde zur Kenntnis genommen. In derselben Sitzung hat 
die Regionalversammlung den Beschluss über die Eröffnung 
des Beteiligungsverfahrens und die öffentliche Auslegung des 
Entwurfs der 1. Änderung des Sachlichen Teilregionalplans mit 
Begründung sowie der zweckdienlichen Unterlage zum Scree-
ning gefasst (Beschluss 25/03/17).

Das Beteiligungsverfahren richtet sich nach § 9 Absatz 2 und 5 
des Raumordnungsgesetzes (ROG) in Verbindung mit § 2 Ab-
satz 3 und 5 des Gesetzes zur Regionalplanung und zur Braun-
kohlen- und Sanierungsplanung (RegBkPlG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Februar 2012 (GVBl. I Nr. 13), 
das zuletzt durch Artikel  2 des Gesetzes vom 14.  Mai 2024 
(GVBl. I Nr. 20) geändert worden ist.

Gemäß § 8 Absatz 1 ROG in Verbindung mit § 7 Absatz 7 ROG 
ist bei der Änderung von Raumordnungsplänen eine Umwelt-
prüfung durchzuführen. Bei geringfügigen Änderungen von 
Raumordnungsplänen kann gemäß § 8 Absatz 2 ROG von einer 
Umweltprüfung abgesehen werden, wenn durch eine über-

schlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 zum 
ROG genannten Kriterien festgestellt wurde, dass die Änderun-
gen voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen 
haben werden (Screening). 

Bei der 1. Änderung des Sachlichen Teilregionalplans „Re-
gionale Raumstruktur und Grundfunktionale Schwerpunkte“ 
handelt es sich um eine geringfügige Planänderung, welche 
die Grundzüge der Planung nicht berührt. Das Screening nach 
§ 8 Absatz 2 ROG kam zu dem Ergebnis, dass die Änderun-
gen voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen 
haben werden. Dementsprechend konnte von einer Umwelt-
prüfung abgesehen werden. Die zu diesem Ergebnis führenden 
Erwägungen sind in der Begründung des Plans dokumentiert.

Der Geltungsbereich des Sachlichen Teilregionalplans „Re-
gionale Raumstruktur und Grundfunktionale Schwerpunkte“ 
der Regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree um-
fasst die gesamte Region Oderland-Spree. Hierzu gehören ge-
mäß § 3 Absatz 2 Nr. 3 RegBkPlG die Gebiete der Landkreise 
Märkisch-Oderland und Oder-Spree sowie die kreisfreie Stadt 
Frankfurt (Oder). Der Geltungsbereich der 1. Änderung des 
Sachlichen Teilregionalplans umfasst den Ortsteil Lindenberg 
der Gemeinde Tauche.

Die Beteiligung wird vorliegend entsprechend §  9 Absatz  5 
ROG auf die in ihren Belangen berührte Öffentlichkeit und die 
von der Änderung in ihren Belangen berührten öffentlichen 
Stellen beschränkt.

Der Sachliche Teilregionalplan „Regionale Raumstruktur und 
Grundfunktionale Schwerpunkte“ trifft textliche und zeichne- 
rische Festlegungen zur Raumstruktur und zu Grundfunktiona- 
len Schwerpunkten. Grundfunktionale Schwerpunkte sind die 
funktionsstärksten Ortsteile von geeigneten Gemeinden.

Die 1. Änderung des Sachlichen Teilregionalplans sieht vor, 
den Ortsteil Lindenberg der Gemeinde Tauche als zusätzlichen 
Grundfunktionalen Schwerpunkt festzulegen. Dadurch erhält der 
Ortsteil ab Eintritt der Wirksamkeit der 1. Änderung des Sach-
lichen Teilregionalplans „Regionale Raumstruktur und Grund-
funktionale Schwerpunkte“ die im Landesentwicklungsplan 
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) für Grund- 
funktionale Schwerpunkte vorgesehenen erweiterten Möglich-
keiten in den Bereichen Wohnsiedlungsentwicklung und Ent-

9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Süd
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wicklung des großflächigen Einzelhandels (siehe Z 5.7 und 
Z 2.12 Absatz 2 LEP HR).

Die bereits geltenden Festlegungen zur Regionalen Raum-
struktur sowie die bereits wirksam festgelegten Grundfunk- 
tionalen Schwerpunkte bleiben von der 1. Änderung des Sach-
lichen Teilregionalplans unberührt.

Der Entwurf der 1. Änderung des Sachlichen Teilregionalplans 
mit seiner Begründung sowie der zweckdienlichen Unterlage 
zum Screening werden im Zeitraum

vom 2. März 2026 bis zum 2. April 2026

im Internet veröffentlicht unter:

https://www.rpg-oderland-spree.de/regionalplaene/sachlicher-
teilregionalplan-regionale-raumstruktur-und-grundfunktionale-
schwerpunkte

Zusätzlich werden diese Unterlagen im selben Zeitraum bei den 
nachfolgend benannten Stellen während der angegebenen Zei-
ten sowie außerhalb der benannten Zeiten nach telefonischer 
Vereinbarung für alle zur kostenlosen Einsicht ausgelegt:

Ort der öffentlichen Auslegung Dienststunden
Regionale Planungsgemeinschaft
Oderland-Spree

Regionale Planungsstelle
Oderland-Spree
Eisenbahnstraße 140
15517 Fürstenwalde/Spree
Telefon: 03361 598-0242

Montag, Mittwoch und Donnerstag
9:00 - 12:00 Uhr und
13:00 - 16:00 Uhr
Dienstag
9:00 - 18:00 Uhr
Freitag
9:00 - 12:00 Uhr

Landkreis Oder-Spree Kreisverwaltung Oder-Spree
Dezernat II - Innenverwaltung, Bauen 
und Kreisentwicklung, Amt für 
Kreisentwicklung und Infrastruktur
Breitscheidstraße 7
Haus B, Empfang/Wachschutz
15848 Beeskow
Telefon: 03366 35-1801; 35-1802

Montag, Mittwoch und Donnerstag
9:00 - 12:00 Uhr und
13:00 - 16:00 Uhr
Dienstag
9:00 - 18:00 Uhr
Freitag
9:00 - 12:00 Uhr

Zur 1. Änderung des Sachlichen Teilregionalplans und seiner 
Begründung können im Zeitraum vom 2. März 2026 bis zum 
4. April 2026 Stellungnahmen abgegeben werden.

Stellungnahmen sollen elektronisch an die folgende E-Mail-
Adresse übermittelt werden:

GSP-Beteiligung@rpg-oderland-spree.de

Darüber hinaus können Stellungnahmen auch postalisch an die

Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree
Regionale Planungsstelle
Eisenbahnstraße 140
15517 Fürstenwalde/Spree

gerichtet werden.

Während der angegebenen Dienststunden ist eine Abgabe von 
Stellungnahmen schriftlich oder mündlich zur Niederschrift in 
den oben genannten Auslegungsstellen möglich.

Nach Ablauf der Frist sind alle Stellungnahmen ausgeschlossen, 
die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 9 
Absatz 2 Satz 4 Nummer 3 ROG).

Fürstenwalde/Spree, den 24. November 2025

Gernot Schmidt 
Vorsitzender der Regionalen Planungsgemeinschaft 

Oderland-Spree
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Gläubigeraufrufe

Der Verein „American Dance Sports Company e. V.“, Hin-
ter der Bahn 4, 03172 Schenkendöbern, ist am 12. November 
2025 aufgelöst worden. Die Gläubigerinnen und Gläubiger 
werden aufgefordert, bestehende Ansprüche gegen den Verein 
bei nachstehend genannten Liquidatorinnen und Liquidatoren 
anzumelden:

Uwe Bräsel
Hinter der Bahn 4
03172 Schenkendöbern

Kerstin Bogula
Laasower Straße 1 a
15913 Straupitz

Der Verein HC Hennickendorf 625 e. V., Straße des Frie-
dens 19, 15378 Rüdersdorf OT Hennickendorf, ist im Febru-
ar 2022 aufgelöst worden. Die Gläubigerinnen und Gläubiger 
werden aufgefordert, bestehende Ansprüche gegen den Verein 
bei nachstehend genannten Liquidatorinnen und Liquidatoren 
anzumelden:

Nancy Beifuß
Am Sandberg 11 b
15378 Rüdersdorf OT Hennickendorf

Alexander Meinhard
Straße des Friedens 19
15378 Rüdersdorf OT Hennickendorf
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